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Vorwort

Vorwort

Die Verfassung des Freistaates Sachsen hat seit ihrer In-
kraftsetzung im Jahre 1992 ein hohes Maf} an Anerken-
nung erfahren und sich im politischen Geschehen bewihrt.

Unter den deutschen Bundeslindern kann Sachsen auf
eine der éltesten historischen Traditionen verweisen, wenn
man etwa an die Griindung der Mark MeifSen im Jahre 929
erinnert. Hier besteht im Vergleich zu vielen aus verschie-
denen Territorialeinheiten zusammengesetzten ,neuen
Landern®, die nach dem Zweiten Weltkrieg ins Leben geru-
fen wurden — z. B. Nordrhein-Westfalen, Baden-Wiirttem-
berg, Rheinland-Pfalz — ein bemerkenswerter Unterschied.
Der Freistaat Sachsen schlief$t an teils schmerzvolle, teils
anspornende Erfahrungen einer grofien staatlichen Konti-
nuitdt an, wie es die Praambel der Verfassung zum Aus-
druck bringt.

Aus dem Neubeginn der sichsischen Geschichte diirfen
wir Hoftnung schopfen, denn die Errungenschaften der
Friedlichen Revolution présentieren sich als beste Voraus-
setzung fiir eine freiheitliche, menschenwiirdige und fried-
liche Zukunft.

Wir wiinschen dieser Ausgabe eine weite Verbreitung zur
Unterstiitzung der politischen Bildungsarbeit im Lande.
Moge die Bevolkerung sich ihrer Rechte bewusst sein, um
zu deren Einhaltung und Achtung beizutragen, aber auch
ihre Pflichten gegeniiber den Mitmenschen und dem Staat
erkennen und erfiillen.

Sichsische Landeszentrale fiir politische Bildung
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VERFASSUNG DES
FREISTAATES
SACHSEN

vom 27. Mai 1992
(in der Fassung vom 1. Januar 2014)

Der Séchsische Landtag hat als verfassungsgebende Lan-
desversammlung am 26. Mai 1992 die folgende Verfassung
beschlossen:

Praambel
Ankniipfend an die Geschichte der Mark Meif3en, des

sichsischen Staates und des niederschlesischen Gebietes,

gestiitzt auf Traditionen der sdchsischen Verfassungs-
geschichte,

ausgehend von den leidvollen Erfahrungen national-
sozialistischer und kommunistischer Gewaltherrschaft,

eingedenk eigener Schuld an seiner Vergangenheit,

von dem Willen geleitet, der Gerechtigkeit, dem Frieden
und der Bewahrung der Schopfung zu dienen,

hat sich das Volk im Freistaat Sachsen dank der
friedlichen Revolution des Oktober 1989

diese Verfassung gegeben.
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Freistaat Sachsen

Landeshauptstadt,

-farben und
-wappen

Grundlagen
staatlicher
Ordnung

Wahlen und
Volksabstimmung

Die Grundlagen des Staates

1. Abschnitt: Die Grundlagen des Staates

Artikel 1

Der Freistaat Sachsen ist ein Land der Bundesrepublik
Deutschland. Er ist ein demokratischer, dem Schutz der na-
turlichen Lebensgrundlagen und der Kultur verpflichteter
sozialer Rechtsstaat.

Artikel 2

(1) Die Hauptstadt des Freistaates ist Dresden.

(2) Die Landesfarben sind Weif§ und Griin.

(3) Das Landeswappen zeigt im neunmal von Schwarz und
Gold geteilten Feld einen schréigrechten griinen Rauten-
kranz. Das Néhere bestimmt ein Gesetz.

(4) Im Siedlungsgebiet der Sorben kénnen neben den Lan-
desfarben und dem Landeswappen Farben und Wappen der
Sorben, im schlesischen Teil des Landes die Farben und das
Wappen Niederschlesiens, gleichberechtigt gefiithrt werden.

Artikel 3

(1) Alle Staatsgewalt geht vom Volk aus. Sie wird vom Volk
in Wahlen und Abstimmungen sowie durch besondere Or-
gane der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der
Rechtsprechung ausgeiibt.

(2) Die Gesetzgebung steht dem Landtag oder unmittelbar
dem Volk zu. Die vollziehende Gewalt liegt in der Hand
von Staatsregierung und Verwaltung. Die Rechtsprechung
wird durch unabhéngige Richter ausgeiibt.

(3) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsméfliige Ord-
nung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung
sind an Gesetz und Recht gebunden.

Artikel 4

(1) Alle nach der Verfassung durch das Volk vorzunehmen-
den Wahlen und Abstimmungen sind allgemein, unmittel-
bar, frei, gleich und geheim.
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(2) Wahl- und stimmberechtigt sind alle Biirger, die im
Land wohnen oder sich dort gewo6hnlich authalten und am
Tag der Wahl oder Abstimmung das 18. Lebensjahr voll-
endet haben.

(3) Das Nihere bestimmen die Gesetze. Dabei kann das
Wahl- und Stimmrecht von einer bestimmten Dauer des
Aufenthaltes im Land und, wenn die Wahl- und Stimm-
berechtigten mehrere Wohnungen innehaben, auch davon
abhéngig gemacht werden, dafl ihre Hauptwohnung im
Land liegt.

Artikel 5

(1) Dem Volk des Freistaates Sachsen gehoren Biirger
deutscher, sorbischer und anderer Volkszugehorigkeit an.
Das Land erkennt das Recht auf die Heimat an.

(2) Das Land gewdhrleistet und schiitzt das Recht nationa-
ler und ethnischer Minderheiten deutscher Staatsangeho-
rigkeit auf Bewahrung ihrer Identitit sowie auf Pflege ihrer
Sprache, Religion, Kultur und Uberlieferung.

(3) Das Land achtet die Interessen auslindischer Minder-
heiten, deren Angehorige sich rechtmiflig im Land auf-
halten.

Artikel 6

(1) Die im Land lebenden Biirger sorbischer Volkszugeho-
rigkeit sind gleichberechtigter Teil des Staatsvolkes. Das
Land gewihrleistet und schiitzt das Recht auf Bewahrung
ihrer Identitdt sowie auf Pflege und Entwicklung ihrer an-
gestammten Sprache, Kultur und Uberlieferung, insbeson-
dere durch Schulen, vorschulische und kulturelle Einrich-
tungen.

(2) In der Landes- und Kommunalplanung sind die Le-
bensbediirfnisse des sorbischen Volkes zu beriicksichtigen.
Der deutsch-sorbische Charakter des Siedlungsgebietes
der sorbischen Volksgruppe ist zu erhalten.

(3) Die landestibergreifende Zusammenarbeit der Sorben,
insbesondere in der Ober- und Niederlausitz, liegt im In-
teresse des Landes.

Staatsvolk

Sorben



Staatsziele:

Arbeit, Wohnraum,

Bildung

Gleichstellung von
Frauen und
Mannern

Schutz von Kindern
und Jugendlichen

Schutz der
nattirlichen
Lebensgrundlagen

Die Grundlagen des Staates
Artikel 7

(1) Das Land erkennt das Recht eines jeden Menschen auf
ein menschenwiirdiges Dasein, insbesondere auf Arbeit,
auf angemessenen Wohnraum, auf angemessenen Le-
bensunterhalt, auf soziale Sicherung und auf Bildung, als
Staatsziel an.

(2) Das Land bekennt sich zur Verpflichtung der Gemein-
schaft, alte und behinderte Menschen zu unterstiitzen und
auf die Gleichwertigkeit ihrer Lebensbedingungen hinzu-
wirken.

Artikel 8

Die Forderung der rechtlichen und tatsdchlichen Gleich-
stellung von Frauen und Ménnern ist Aufgabe des Landes.

Artikel 9

(1) Das Land erkennt das Recht eines jeden Kindes auf eine
gesunde seelische, geistige und korperliche Entwicklung
an.

(2) Die Jugend ist vor sittlicher, geistiger und korperlicher
Gefihrdung besonders zu schiitzen.

(3) Das Land fordert den vorbeugenden Gesundheits-
schutz fiir Kinder und Jugendliche sowie Einrichtungen zu
ihrer Betreuung.

Artikel 10

(1) Der Schutz der Umwelt als Lebensgrundlage ist, auch
in Verantwortung fiir kommende Generationen, Pflicht
des Landes und Verpflichtung aller im Land. Das Land hat
insbesondere den Boden, die Luft und das Wasser, Tiere
und Pflanzen sowie die Landschaft als Ganzes einschlief3-
lich ihrer gewachsenen Siedlungsrdume zu schiitzen. Es
hat auf den sparsamen Gebrauch und die Rickgewinnung
von Rohstoffen und die sparsame Nutzung von Energie
und Wasser hinzuwirken.
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(2) Anerkannte Naturschutzverbinde haben das Recht,
nach Mafigabe der Gesetze an umweltbedeutsamen Ver-
waltungsverfahren mitzuwirken. Thnen ist Klagebefugnis
in Umweltbelangen einzurdumen; das Néhere bestimmt
ein Gesetz.

(3) Das Land erkennt das Recht auf Genuf$ der Natur-
schonheiten und Erholung in der freien Natur an, soweit
dem nicht die Ziele nach Absatz 1 entgegenstehen. Der
Allgemeinheit ist in diesem Rahmen der Zugang zu Ber-
gen, Waldern, Feldern, Seen und Fliissen zu ermdglichen.

Artikel 11

(1) Das Land fordert das kulturelle, das kiinstlerische und
wissenschaftliche Schaffen, die sportliche Betitigung so-
wie den Austausch auf diesen Gebieten.

(2) Die Teilnahme an der Kultur in ihrer Vielfalt und am
Sport ist dem gesamten Volk zu ermdglichen. Zu diesem
Zweck werden offentlich zugédngliche Museen, Bibliothe-
ken, Archive, Gedenkstitten, Theater, Sportstitten, mu-
sikalische und weitere kulturelle Einrichtungen sowie all-
gemein zugangliche Universitdten, Hochschulen, Schulen
und andere Bildungseinrichtungen unterhalten.

(3) Denkmale und andere Kulturgiiter stehen unter dem
Schutz und der Pflege des Landes. Fiir ihr Verbleiben in
Sachsen setzt sich das Land ein.

Artikel 12

Das Land strebt grenziiberschreitende regionale Zusam-
menarbeit an, die auf den Ausbau nachbarschaftlicher Be-
ziehungen, auf das Zusammenwachsen Europas und auf
eine friedliche Entwicklung in der Welt gerichtet ist.

Artikel 13
Das Land hat die Pflicht, nach seinen Kriften die in die-

ser Verfassung niedergelegten Staatsziele anzustreben und
sein Handeln danach auszurichten.
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Menschenwiirde

Handlungsfreiheit

Freiheit der Person

Rechtsgarantien bei
Freiheitsentziehung

Die Grundrechte

2. Abschnitt: Die Grundrechte

Artikel 14

(1) Die Wiirde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten
und zu schiitzen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.
(2) Die Unantastbarkeit der Wiirde des Menschen ist Quel-
le aller Grundrechte.

Artikel 15

Jeder Mensch hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner
Personlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt
und nicht gegen die verfassungsméflige Ordnung oder das
Sittengesetz verstofit.

Artikel 16

(1) Jeder Mensch hat das Recht auf Leben und korperliche
Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich.
In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes einge-
griffen werden.

(2) Niemand darf grausamer, unmenschlicher oder ernied-
rigender Behandlung oder Strafe und ohne seine freiwillige
und ausdriickliche Zustimmung wissenschaftlichen oder
anderen Experimenten unterworfen werden.

Artikel 17

(1) Die Freiheit der Person kann nur auf Grund eines féorm-
lichen Gesetzes und nur unter Beachtung der darin vor-
geschriebenen Formen beschrinkt werden. Die betroffene
Person muf3 unverziiglich iiber die Griinde der Freiheits-
beschriankung unterrichtet werden.

(2) Uber die Zulassigkeit und Fortdauer einer Freiheits-
entziehung hat nur der Richter zu entscheiden. Bei jeder
nicht auf richterlicher Anordnung beruhenden Freiheits-
entziehung ist unverziiglich eine richterliche Entscheidung
herbeizufithren. Die Polizei darf aus eigener Machtvoll-
kommenheit niemanden lénger als bis zum Ende des Tages
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nach dem Ergreifen in eigenem Gewahrsam halten. Das
Nihere bestimmt ein Gesetz.

(3) Jede wegen des Verdachtes einer strafbaren Handlung
vorldufig festgenommene Person ist spitestens am Tag
nach der Festnahme dem Richter vorzufiihren, der ihr die
Griinde der Festnahme mitzuteilen, sie zu vernehmen und
ihr Gelegenheit zu Einwendungen zu geben hat. Der Rich-
ter hat unverziiglich entweder einen mit Griinden versehe-
nen schriftlichen Haftbefehl zu erlassen oder die Freilas-
sung anzuordnen.

(4) Von jeder richterlichen Entscheidung tiber die Anord-
nung oder Fortdauer einer Freiheitsentziehung ist unver-
ziiglich eine Vertrauensperson oder ein Familienmitglied
der festgehaltenen Person zu benachrichtigen.

Artikel 18

(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.

(2) Frauen und Ménner sind gleichberechtigt.

(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Ab-
stammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat
und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiosen oder
politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt
werden.

Artikel 19

(1) Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Frei-
heit des religiosen und weltanschaulichen Bekenntnisses
sind unverletzlich.

(2) Die ungestorte Religionsausiibung wird gewéhrleistet.

Artikel 20

(1) Jede Person hat das Recht, ihre Meinung in Wort,
Schrift und Bild frei zu dufern und zu verbreiten und sich
aus allgemein zugénglichen Quellen ungehindert zu unter-
richten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichter-
stattung durch Rundfunk und Film werden gewihrleistet.
Eine Zensur findet nicht statt.
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Kunst- und
Wissenschafts-
freiheit

Ehe und Familie

Versammlungs-
freiheit

Die Grundrechte

(2) Unbeschadet des Rechtes, Rundfunk in privater Tréager-
schaft zu betreiben, werden Bestand und Entwicklung des
offentlich-rechtlichen Rundfunks gewihrleistet.

(3) Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften
der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen
zum Schutz der Jugend und in dem Recht der personlichen
Ehre.

Artikel 21

Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei.
Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur
Verfassung.

Artikel 22

(1) Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz
des Landes.

(2) Wer in hiuslicher Gemeinschaft Kinder erzieht oder
fiir Hilfsbediirftige sorgt, verdient Férderung und Entla-
stung.

(3) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natiirliche
Recht der Eltern und die zuerst ihnen obliegende Pflicht.
Uber ihre Betitigung wacht das Land.

(4) Gegen den Willen der Erziehungsberechtigten diirfen
Kinder nur auf Grund eines Gesetzes von der Familie ge-
trennt werden, wenn die Erziehungsberechtigten versagen
oder wenn die Kinder aus anderen Griinden zu verwahr-
losen drohen.

(5) Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die Fiir-
sorge der Gemeinschaft.

Artikel 23

(1) Alle haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Er-
laubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln.

(2) Fur Versammlungen unter freiem Himmel kann dieses
Recht durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes be-
schriankt werden.



Die Grundrechte
Artikel 24

(1) Alle Biirger haben das Recht, Vereinigungen zu bilden.
(2) Vereinigungen, deren Zwecke oder deren Tatigkeit den
Strafgesetzen zuwiderlaufen oder die sich gegen die ver-
fassungsmaflige Ordnung oder gegen den Gedanken der
Volkerverstindigung richten, sind verboten.

Artikel 25

Das Recht, zur Wahrung und Forderung der Arbeits- und
Wirtschaftsbedingungen Vereinigungen zu bilden, ist fiir
jede Person und fiir alle Berufe gewihrleistet. Abreden, die
dieses Recht einschrinken oder zu behindern suchen, sind
nichtig; hierauf gerichtete Mafinahmen sind rechtswidrig.

Artikel 26

In Betrieben, Dienststellen und Einrichtungen des Landes
sind Vertretungsorgane der Beschiftigten zu bilden. Diese
haben nach Mafigabe der Gesetze das Recht auf Mitbe-
stimmung.

Artikel 27

(1) Das Briefgeheimnis sowie das Post- und Fernmeldege-
heimnis sind unverletzlich.

(2) Beschrinkungen diirfen nur auf Grund eines Gesetzes
angeordnet werden. Dient die Beschrankung dem Schutz
der freiheitlichen demokratischen Grundordnung oder
des Bestandes oder der Sicherung des Bundes oder eines
Landes, so kann das Gesetz bestimmen, dafd sie dem Be-
troffenen nicht mitgeteilt wird und daf$ an die Stelle des
Rechtsweges die Nachpriifung durch von der Volksvertre-
tung bestellte Organe und Hilfsorgane tritt. Fiir diesen Fall
ist vorzusehen, daf8 die Beschrankungsmafinahmen dem
Betroffenen nach ihrem Abschluf$ mitzuteilen sind, wenn
eine Gefihrdung des Zweckes der Beschrinkung ausge-
schlossen werden kann.
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Berufsfreiheit,

Verbot der
Zwangsarbeit

Recht auf Bildung

Unverletzlichkeit
der Wohnung

Eigentum, Erbrecht

Die Grundrechte
Artikel 28

(1) Beruf und Arbeitsplatz konnen frei gewidhlt werden,
soweit Bundesrecht nicht entgegensteht. Die Berufsaus-
iibung kann durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes
geregelt werden.

(2) Erwerbsméflige Kinderarbeit ist grundsatzlich verboten.
(3) Niemand darf zu einer bestimmten Arbeit gezwungen
werden, auf3er im Rahmen einer herkémmlichen allgemei-
nen, fiir alle gleichen 6ffentlichen Dienstleistungspflicht.

Artikel 29

(1) Alle Biirger haben das Recht, die Ausbildungsstitte frei
zu wéhlen.

(2) Alle Biirger haben das Recht auf gleichen Zugang zu
den o6ffentlichen Bildungseinrichtungen.

Artikel 30

(1) Die Wohnung ist unverletzlich.

(2) Durchsuchungen diirfen nur durch den Richter, bei
Gefahr im Verzug auch durch die in den Gesetzen vorge-
sehenen anderen Organe angeordnet und nur in der dort
vorgeschriebenen Form durchgefiihrt werden.

(3) Eingriffe und Beschrénkungen diirfen im tbrigen nur
zur Abwehr einer gemeinsamen Gefahr oder einer Lebens-
gefahr fiir einzelne Personen, auf Grund eines Gesetzes
auch zur Verhiitung dringender Gefahren fiir die 6ffentliche
Sicherheit und Ordnung, insbesondere zur Behebung der
Raumnot, zur Bekdmpfung von Seuchengefahr oder zum
Schutz gefahrdeter Jugendlicher vorgenommen werden.

Artikel 31

(1) Das Eigentum und das Erbrecht werden gewéhrleistet.
Inhalt und Schranken werden durch die Gesetze bestimmt.
(2) Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem
Wohl der Allgemeinheit dienen, insbesondere die natiirli-
chen Lebensgrundlagen schonen.



Die Grundrechte
Artikel 32

(1) Eine Enteignung ist nur zum Wohl der Allgemeinheit zu-
lassig. Sie darf nur durch Gesetz oder auf Grund eines Geset-
zes erfolgen, das Art und Ausmaf3 der Entschédigung regelt.
(2) Grund und Boden, Naturschitze und Produktionsmit-
tel konnen zum Zweck der Vergesellschaftung durch ein
Gesetz, das Art und Ausmaf3 der Entschadigung regelt, in
Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirt-
schaft iiberfiihrt werden.

(3) Die Entschddigung ist unter gerechter Abwigung der
Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten zu be-
stimmen.

Artikel 33

Jeder Mensch hat das Recht, iiber die Erhebung, Verwen-
dung und Weitergabe seiner personenbezogenen Daten
selbst zu bestimmen. Sie diirfen ohne freiwillige und aus-
driickliche Zustimmung der berechtigten Person nicht
erhoben, gespeichert, verwendet oder weitergegeben wer-
den. In dieses Recht darf nur durch Gesetz oder auf Grund
eines Gesetzes eingegriffen werden.

Artikel 34

Jede Person hat das Recht auf Auskunft iiber die Daten,
welche die natiirliche Umwelt in ihrem Lebensraum be-
treffen, soweit sie durch das Land erhoben oder gespei-
chert worden sind und soweit nicht Bundesrecht, rechtlich
geschiitzte Interessen Dritter oder iiberwiegende Belange
der Allgemeinheit entgegenstehen.

Artikel 35

Jede Person hat das Recht, sich einzeln oder in Gemein-
schaft mit anderen schriftlich mit Bitten oder Beschwer-
den an die zusténdigen Stellen und an die Volksvertretung
zu wenden. Es besteht Anspruch auf begriindeten Bescheid
in angemessener Frist.
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Grundrechtshindung
der staatlichen
Gewalt

Einschrankung von
Grundrechten

Rechtsschutz

Die Grundrechte
Artikel 36

Die in dieser Verfassung niedergelegten Grundrechte bin-
den Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtspre-
chung als unmittelbar geltendes Recht.

Artikel 37

(1) Soweit nach dieser Verfassung ein Grundrecht durch
Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes eingeschrankt wer-
den kann, mufl das Gesetz allgemein und nicht nur fiir den
Einzelfall gelten. Aulerdem muf} das Gesetz das Grund-
recht unter Angabe des Artikels nennen.

(2) In keinem Fall darf ein Grundrecht in seinem Wesens-
gehalt angetastet werden.

(3) Die Grundrechte gelten auch fiir juristische Personen
mit Sitz innerhalb der Bundesrepublik Deutschland, so-
weit sie ihrem Wesen nach auf diese anwendbar sind.

Artikel 38

Wird jemand durch die 6ffentliche Gewalt in seinen Rech-
ten verletzt, so steht ihm der Rechtsweg offen. Soweit eine
andere Zustdndigkeit nicht begriindet ist, ist der ordentli-
che Rechtsweg gegeben. Artikel 27 Absatz 2 Satz 2 bleibt
unberiihrt.



Der Landtag

3. Abschnitt: Der Landtag

Artikel 39

(1) Der Landtag ist die gewéhlte Vertretung des Volkes.

(2) Der Landtag iibt die gesetzgebende Gewalt aus, tiber-
wacht die Ausiibung der vollziehenden Gewalt nach Maf3-
gabe dieser Verfassung und ist Stdtte der politischen Wil-
lensbildung.

(3) Die Abgeordneten vertreten das ganze Volk. Sie sind
nur ihrem Gewissen unterworfen und an Auftrige und
Weisungen nicht gebunden.

Artikel 40

Das Recht auf Bildung und Ausiibung parlamentarischer
Opposition ist wesentlich fiir die freiheitliche Demokratie.
Die Regierung nicht tragende Teile des Landtages haben das
Recht auf Chancengleichheit in Parlament und Offentlichkeit.

Artikel 41

(1) Der Landtag besteht in der Regel aus 120 Abgeordne-
ten. Sie werden nach einem Verfahren gewihlt, das die
Personlichkeitswahl mit den Grundsitzen der Verhiltnis-
wahl verbindet.

(2) Wahlbar sind alle Wahlberechtigten. Die Wahlbarkeit
kann von einer bestimmten Dauer des Aufenthaltes im
Land abhingig gemacht werden.

(3) Das Nihere bestimmt ein Gesetz.

Artikel 42

(1) Wer sich um einen Sitz im Landtag bewirbt, hat An-
spruch auf den zur Vorbereitung seiner Wahl erforderli-
chen Urlaub.

(2) Niemand darf gehindert werden, das Amt eines Abge-
ordneten zu iibernehmen und auszuiiben. Eine Kiindigung
oder Entlassung aus einem Dienst- oder Arbeitsverhiltnis
aus diesem Grund ist unzuldssig.
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Mandat der
Abgeordneten

Wahlperiode,
Zusammentritt,

Einberufung

Der Landtag

(3) Die Abgeordneten haben Anspruch auf eine angemes-
sene, ihre Unabhdngigkeit sichernde Entschiadigung. Sie
haben innerhalb des Landes das Recht der kostenfreien
Benutzung aller staatlichen Verkehrsmittel.

(4) Das Nihere bestimmt ein Gesetz.

Artikel 43

(1) Wer zum Abgeordneten gewéhlt ist, erwirbt sein Man-
dat mit der Annahme der Wahl, die rechtliche Stellung ei-
nes Mitgliedes des Landtages jedoch nicht vor Zusammen-
tritt des neuen Landtages. Die Annahme der Wahl kann
abgelehnt werden.

(2) Abgeordnete konnen jederzeit auf ihr Mandat ver-
zichten. Der Verzicht ist dem Priésidenten des Landtages
schriftlich zu erkldren. Die Erklarung ist unwiderruflich.
(3) Verlieren Abgeordnete die Wihlbarkeit, so erlischt ihr
Mandat.

Artikel 44

(1) Der Landtag wird auf funf Jahre gewiahlt. Seine Wahl-
periode endet mit dem Zusammentritt eines neuen Land-
tages. Dies gilt auch fiir den Fall der Auflésung des Land-
tages.

(2) Die Neuwahl mufl vor Ablauf der Wahlperiode, im
Fall der Auflosung des Landtages binnen sechzig Tagen
stattfinden.

(3) Der Landtag tritt spatestens am dreifligsten Tag nach
der Neuwahl zusammen. Die erste Sitzung wird vom Al-
terspriasidenten einberufen und bis zur Wahl des Land-
tagsprésidenten geleitet.

(4) Der Landtag bestimmt den Schluf} und den Wieder-
beginn seiner Sitzungen. Der Président kann den Landtag
frither einberufen. Er ist dazu verpflichtet, wenn ein Viertel
der Mitglieder des Landtages oder die Staatsregierung es
verlangt.



Der Landtag

Artikel 45

(1) Die Wahlpriifung ist Sache des Landtages. Er entschei-
det auch, ob ein Mitglied sein Mandat verloren hat.

(2) Gegen die Entscheidung ist die Beschwerde an den Ver-
fassungsgerichtshof zuléssig.

(3) Das Nihere bestimmt ein Gesetz.

Artikel 46

(1) Der Landtag gibt sich eine Geschiftsordnung.

(2) In der Geschiftsordnung sind Regelungen fiir den Zu-
sammenschluf$ der Abgeordneten zu Fraktionen zu treffen.
(3) Die Rechte fraktionsloser Abgeordneter diirfen nicht
beschrinkt werden.

(4) Die Anderung der Geschiftsordnung bedarf der Mehr-
heit von zwei Dritteln der anwesenden Abgeordneten.

Artikel 47

(1) Der Landtag wihlt seinen Prasidenten und dessen Stell-
vertreter, die zusammen mit weiteren Mitgliedern das Pra-
sidium bilden, und die Schriftfiihrer.

(2) Der Prisident leitet die Verhandlungen nach Maf3gabe
der Geschiftsordnung.

(3) Der Prisident iibt das Hausrecht und die Polizeigewalt
im Gebédude des Landtages aus. Ohne seine Zustimmung
darf in den Rdumen des Landtages keine Durchsuchung
oder Beschlagnahme stattfinden.

(4) Der Prasident verwaltet die wirtschaftlichen Angele-
genheiten des Landtages nach Mafigabe des Haushaltsge-
setzes. Er vertritt den Freistaat im Rahmen der Verwaltung
des Landtages. Ihm steht die Einstellung und Entlassung
der Angestellten und Arbeiter sowie im Benehmen mit
dem Présidium die Ernennung und Entlassung der Beam-
ten des Landtages zu. Der Prisident ist oberste Dienst-
behorde fiir die Beamten, Angestellten und Arbeiter des
Landtages.
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Verhandlung,
Abstimmung

Anwesenheit
der Regierungs-
mitglieder

Der Landtag

Artikel 48

(1) Die Verhandlungen des Landtages sind 6ffentlich. Die
Offentlichkeit kann ausgeschlossen werden, wenn der
Landtag es auf Antrag von zwolf Abgeordneten oder ei-
nes Mitgliedes der Staatsregierung mit einer Mehrheit von
zwei Dritteln der anwesenden Abgeordneten beschlief3t.
Uber den Antrag wird in nichtéffentlicher Sitzung ent-
schieden.

(2) Der Landtag ist beschluf3fihig, wenn nicht auf Antrag
eines seiner Mitglieder, der nur bis zum Beginn einer Ab-
stimmung zuléssig ist, vom Présidenten festgestellt wird,
dafd weniger als die Hélfte der Abgeordneten anwesend sind.
(3) Der Landtag beschliefit mit der Mehrheit der abgege-
benen Stimmen, sofern diese Verfassung nichts anderes
bestimmt. Fiir die vom Landtag vorzunehmenden Wahlen
kann die Geschéftsordnung Ausnahmen zulassen.

(4) Fur wahrheitsgetreue Berichte iiber die 6ffentlichen
Sitzungen des Landtages und seiner Ausschiisse darf nie-
mand zur Verantwortung gezogen werden.

Artikel 49

(1) Der Landtag und seine Ausschiisse konnen die Anwesen-
heit eines jeden Mitgliedes der Staatsregierung verlangen.
(2) Die Mitglieder der Staatsregierung und ihre Beauftrag-
ten haben zu den Sitzungen des Landtages und seiner Aus-
schiisse Zutritt und miissen jederzeit gehort werden. Sie
unterstehen der Ordnungsgewalt des Prasidenten und der
Vorsitzenden der Ausschiisse.

(3) Zu nichtoffentlichen Sitzungen der Untersuchungsaus-
schiisse, die nicht der Beweiserhebung dienen, haben die
Mitglieder der Staatsregierung und ihre Beauftragten nur
Zutritt, wenn sie geladen sind. Sie konnen gehort werden.
In jedem Fall gibt der Untersuchungsausschuf3 der Staats-
regierung Gelegenheit, zu den Ergebnissen der Beweis-
aufnahme Stellung zu nehmen. Weitere Beschridnkungen
des Zutrittsrechtes der Mitglieder und Beauftragten der
Staatsregierung zu den Sitzungen der Untersuchungsaus-
schiisse konnen durch Gesetz bestimmt werden.



Der Landtag
Artikel 50

Die Staatsregierung ist verpflichtet, iiber ihre Tétigkeit den
Landtag insoweit zu informieren, als dies zur Erfiillung sei-
ner Aufgaben erforderlich ist.

Artikel 51

(1) Fragen einzelner Abgeordneter oder parlamentarische
Anfragen haben die Staatsregierung oder ihre Mitglie-
der im Landtag und in seinen Ausschiissen nach bestem
Wissen unverziiglich und vollstdndig zu beantworten. Die
gleiche Verpflichtung triftt die Beauftragten der Staatsre-
gierung in den Ausschiissen.

(2) Die Staatsregierung kann die Beantwortung von Fragen
ablehnen, wenn diese den Kernbereich exekutiver Eigen-
verantwortung berithren oder einer Beantwortung gesetz-
liche Regelungen, Rechte Dritter oder tiberwiegende Be-
lange des Geheimschutzes entgegenstehen.

(3) Das Nahere regelt die Geschaftsordnung des Landtages.

Artikel 52

(1) Der Landtag bildet stindige Ausschiisse. Die Ge-
schiftsordnung bestimmt Aufgaben, Zusammensetzung
und Arbeitsweise.

(2) Der Landtag kann auf Antrag von zwo6lf Abgeordneten
oder einer Fraktion die Bildung zeitweiliger Ausschiisse
beschliefien. Gegenstand und Ziel des jeweiligen Aus-
schusses sind im Beschluf3 festzulegen.

(3) Die Ausschiisse konnen o6ffentlich tagen.

Artikel 53

(1) Der Landtag bestellt einen Petitionsausschufd zur Be-
handlung der an ihn gerichteten Bitten und Beschwerden.
(2) Nach Mafigabe der Geschiftsordnung des Landtages
konnen Bitten und Beschwerden auch einem anderen Aus-
schuf$ iiberwiesen werden.
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Untersuchungs-
ausschiisse

Der Landtag

(3) Die Befugnisse des Petitionsausschusses, insbesondere
das Zutrittsrecht zu den offentlichen Einrichtungen und
das Recht auf Aktenvorlage, werden durch Gesetz geregelt.

Artikel 54

(1) Der Landtag hat das Recht und auf Antrag von einem
Fiinftel seiner Mitglieder die Pflicht, Untersuchungsaus-
schiisse einzusetzen. Der Gegenstand der Untersuchung
ist im Beschluf3 festzulegen. Der in einem Minderheits-
antrag bezeichnete Untersuchungsgegenstand darf gegen
den Willen der Antragsteller nicht verdndert werden.

(2) Die Ausschiisse erheben in offentlicher Verhandlung
die Beweise, die sie oder die Antragsteller fiir erforderlich
halten. Die Offentlichkeit ist auszuschlieffen, wenn zwei
Drittel der anwesenden Mitglieder des Ausschusses dies
verlangen.

(3) Beweise sind zu erheben, wenn sie von einem Fiinftel
der Mitglieder des Ausschusses beantragt werden.

(4) Auf Verlangen eines Fiinftels der Mitglieder des Unter-
suchungsausschusses ist die Staatsregierung verpflichtet,
Akten vorzulegen und ihren Bediensteten Aussagegeneh-
migung zu erteilen, soweit nicht der Kernbereich exekuti-
ver Eigenverantwortung berithrt wird oder gesetzliche Re-
gelungen, Rechte Dritter oder iiberwiegende Belange des
Geheimschutzes entgegenstehen.

(5) Gerichte und Verwaltungsbehorden sind zur Rechts-
und Amtshilfe verpflichtet.

(6) Das Néhere tber die Einsetzung, die Befugnisse und
das Verfahren der Untersuchungsausschiisse wird durch
Gesetz geregelt. Das Brief-, Post- und Fernmeldegeheim-
nis bleibt unberiihrt.

(7) Die Beschliisse und Ergebnisse der Untersuchungsaus-
schiisse unterliegen nicht der gerichtlichen Nachpriifung.
Die Gerichte sind jedoch frei in der Wiirdigung und Beur-
teilung des Sachverhaltes, der der Untersuchung zugrunde
liegt.



Der Landtag
Artikel 55

(1) Abgeordnete diirfen zu keiner Zeit wegen ihrer Ab-
stimmung oder wegen einer Auflerung, die sie im Landtag
oder sonst in Ausiibung ihres Mandates getan haben, ge-
richtlich oder dienstlich verfolgt oder anderweitig aufler-
halb des Landtages zur Verantwortung gezogen werden.
Dies gilt nicht fiir verleumderische Beleidigungen.

(2) Abgeordnete diirfen nur mit Einwilligung des Landta-
ges wegen einer mit Strafe bedrohten Handlung zur Un-
tersuchung gezogen, festgenommen, festgehalten oder
verhaftet werden, es sei denn, dafl sie bei Begehung einer
strafbaren Handlung oder im Lauf des folgenden Tages
festgenommen werden. Die Einwilligung des Landtages
ist auch bei jeder anderen Beschrinkung der personlichen
Freiheit von Abgeordneten erforderlich.

(3) Jedes Strafverfahren gegen Abgeordnete und jede
Haft oder sonstige Beschrankung ihrer personlichen
Freiheit ist auf Verlangen des Landtages fiir die Dauer
der Wahlperiode oder einen kiirzer begrenzten Zeitraum
auszusetzen.

Artikel 56

(1) Die Abgeordneten konnen iiber Personen, die ihnen in
ihrer Eigenschaft als Abgeordnete oder denen sie als Ab-
geordnete Tatsachen anvertraut haben, sowie iiber diese
Tatsachen selbst das Zeugnis verweigern.

(2) Personen, deren Mitarbeit Abgeordnete in Ausiibung
ihres Mandates in Anspruch nehmen, konnen das Zeugnis
tiber die Wahrnehmung verweigern, die sie anléfllich die-
ser Mitarbeit gemacht haben.

(3) Soweit dieses Zeugnisverweigerungsrecht reicht, sind
die Durchsuchung und die Beschlagnahme von Schrift-
stiicken und anderen Informationstragern unzuléssig.
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Datenschutz-

beauftragter

Selbstauflésung

Der Landtag
Artikel 57

Zur Wahrung des Rechtes auf Datenschutz und zur Un-
terstiitzung bei der Ausiibung der parlamentarischen Kon-
trolle wird beim Landtag ein Datenschutzbeauftragter be-
rufen. Das Niahere bestimmt ein Gesetz.

Artikel 58

Der Landtag kann sich auf Beschluf} von zwei Dritteln sei-
ner Mitglieder selbst auflosen.



Die Staatsregierung

4. Abschnitt: Die Staatsregierung

Artikel 59

(1) Die Staatsregierung steht an der Spitze der vollziehen-
den Gewalt. Ihr obliegt die Leitung und Verwaltung des
Landes. Sie hat nach Mafgabe der Verfassung Anteil an
der Gesetzgebung.

(2) Die Staatsregierung besteht aus dem Ministerprésiden-
ten und den Staatsministern. Als weitere Mitglieder der
Staatsregierung konnen Staatssekretdre ernannt werden.
(3) Die Staatsregierung beschliefit tiber die Geschiftsbe-
reiche ihrer Mitglieder. Der Ministerprésident kann einen
Geschiftsbereich selbst tibernehmen.

Artikel 60

(1) Der Ministerprisident wird vom Landtag mit der
Mehrheit seiner Mitglieder ohne Aussprache in geheimer
Abstimmung gewéhlt.

(2) Kommt eine Wahl nach Absatz 1 nicht zustande, so ist
gewdhlt, wer in einem weiteren Wahlgang die Mehrheit
der abgegebenen Stimmen erhdlt.

(3) Wird der Ministerprésident nicht innerhalb von vier Mo-
naten nach dem Zusammentritt des neugewéhlten Landta-
ges oder nach der sonstigen Erledigung des Amtes des Mi-
nisterprésidenten gewéhlt, so ist der Landtag aufgelost.

(4) Der Ministerprisident beruft und entlifit die Staatsmi-
nister und Staatssekretidre. Er bestellt seinen Stellvertreter.

Artikel 61

Die Mitglieder der Staatsregierung leisten beim Amtsan-
tritt den Amtseid vor dem Landtag. Er lautet: ,Ich schwo-
re, dafl ich meine Kraft dem Wohl des Volkes widmen,
seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, Verfas-
sung und Recht wahren und verteidigen, meine Pflichten
gewissenhaft erfiillen und Gerechtigkeit gegeniiber allen
iben werde! Der Eid kann auch mit der Beteuerung ,So
wahr mir Gott helfe” geleistet werden.
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Die Staatsregierung
Artikel 62

(1) Das Amtsverhdltnis der Mitglieder der Staatsregierung,
insbesondere die Besoldung und Versorgung, ist durch Ge-
setz zu regeln.

(2) Die Mitglieder der Staatsregierung diirfen kein anderes
besoldetes Amt, keinen Beruf und kein Gewerbe austiben.
Sie diirfen nicht dem Aufsichtsrat oder dem Vorstand einer
privaten Erwerbsgesellschaft angehoren. Eine Ausnahme
besteht fiir Gesellschaften, bei denen der iiberwiegende
Einflufl des Staates sichergestellt ist. Die Staatsregierung
gibt dem Landtag jede Ubernahme einer Funktion gemaf3
Satz 3 bekannt. Weitere Ausnahmen kann die Staatsregie-
rung mit Zustimmung des Landtages zulassen.

Artikel 63

(1) Der Ministerprisident bestimmt die Richtlinien der Po-
litik und trégt dafiir die Verantwortung.

(2) Innerhalb der Richtlinien der Politik leitet jeder Staats-
minister seinen Geschiftsbereich selbstindig unter eige-
ner Verantwortung.

Artikel 64

(1) Die Staatsregierung beschliefit insbesondere iiber Ge-
setzesvorlagen, tiber die Stimmabgabe des Freistaates im
Bundesrat, iiber Angelegenheiten, in denen die Verfassung
oder ein Gesetz dies vorschreibt, iiber Meinungsverschie-
denheiten, die den Geschiftskreis mehrerer Staatsministe-
rien berithren, und iiber Fragen von grundsétzlicher oder
weittragender Bedeutung.

(2) Die Staatsregierung gibt sich eine Geschéftsordnung.

Artikel 65

(1) Der Ministerprésident vertritt das Land nach aufSen.
(2) Der Abschluf} von Staatsvertridgen bedarf der Zustim-
mung der Staatsregierung und des Landtages.



Die Staatsregierung
Artikel 66

Der Ministerprisident ernennt und entlif3t die Richter und
Beamten des Freistaates. Dieses Recht kann durch Gesetz
oder auf Grund eines Gesetzes auf andere Staatsbehoérden
tibertragen werden.

Artikel 67

(1) Der Ministerprasident iibt das Begnadigungsrecht aus.
Er kann dieses Recht, soweit es sich nicht um schwere Fille
handelt, mit Zustimmung der Staatsregierung auf andere
Staatsbehorden tibertragen.

(2) Ein allgemeiner Straferlafl und eine allgemeine Nieder-
schlagung anhingiger Strafverfahren koénnen nur durch
Gesetz ausgesprochen werden.

Artikel 68

(1) Die Staatsregierung und jedes ihrer Mitglieder konnen
jederzeit ihren Riicktritt erklaren.

(2) Das Amt des Ministerprésidenten und der tibrigen Mit-
glieder der Staatsregierung endet mit dem Zusammentritt
eines neuen Landtages, das Amt eines Staatsministers und
eines Staatssekretdrs auch mit jeder anderen Erledigung
des Amtes des Ministerprisidenten.

(3) Im Fall des Riicktritts oder einer sonstigen Beendigung
des Amtes haben die Mitglieder der Staatsregierung bis
zur Amtsiibernahme der Nachfolger die Amtsgeschifte
weiterzufithren.

Artikel 69

(1) Der Landtag kann dem Ministerprisidenten das Ver-
trauen nur dadurch entziehen, daf$ er mit der Mehrheit
seiner Mitglieder einen Nachfolger wihlt.

(2) Zwischen dem Antrag auf Abberufung und der Wahl
miissen mindestens drei Tage liegen.
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5. Abschnitt: Die Gesetzgebung

Artikel 70

(1) Gesetzesvorlagen werden von der Staatsregierung, aus
der Mitte des Landtages oder vom Volk durch Volksantrag
eingebracht.

(2) Die Gesetze werden vom Landtag oder unmittelbar
vom Volk durch Volksentscheid beschlossen.

Artikel 71

(1) Alle im Land Stimmberechtigten haben das Recht, ei-
nen Volksantrag in Gang zu setzen. Er muf} von minde-
stens 40000 Stimmberechtigten durch ihre Unterschrift
unterstiitzt sein. IThm muf3 ein mit Begriindung versehener
Gesetzentwurf zugrunde liegen.

(2) Der Volksantrag ist beim Landtagsprésidenten einzu-
reichen. Er entscheidet nach Einholen der Stellungnahme
der Staatsregierung unverziiglich tiber die Zuldssigkeit.
Halt er den Volksantrag fiir verfassungswidrig, entscheidet
auf seinen Antrag der Verfassungsgerichtshof. Der Volks-
antrag darf bis zu einer gegenteiligen Entscheidung nicht
als unzuldssig behandelt werden.

(3) Der Landtagsprisident veroffentlicht den zuldssigen
Volksantrag mit Begriindung.

(4) Der Landtag gibt den Antragstellern Gelegenheit zur
Anhorung.

Artikel 72

(1) Stimmt der Landtag dem unverdnderten Volksantrag
nicht binnen sechs Monaten zu, konnen die Antragstel-
ler ein Volksbegehren mit dem Ziel in Gang setzen, einen
Volksentscheid iiber den Antrag herbeizufiihren. Dem
Volksbegehren kann von den Antragstellern ein gegen-
iber dem Volksantrag verdnderter Gesetzentwurf zu-
grunde gelegt werden. In diesem Falle findet Artikel 71
Absatz 2 entsprechende Anwendung.



Die Gesetzgebung

(2) Ein Volksentscheid findet statt, wenn mindestens
450000, jedoch nicht mehr als 15 vom Hundert, der Stimm-
berechtigten das Volksbegehren durch ihre Unterschrift
unterstiitzen. Fir die Unterstiitzung missen mindestens
sechs Monate zur Verfiigung stehen. Der Landtag kann zum
Volksentscheid einen eigenen Gesetzentwurf beiftigen.

(3) Zwischen einem erfolgreich abgeschlossenen Volksbe-
gehren und dem Volksentscheid muf3 eine Frist von minde-
stens drei und hochstens sechs Monaten liegen, die der 6f-
fentlichen Information und Diskussion iiber den Gegenstand
des Volksentscheides dient. Diese Frist kann nur mit Einver-
stdndnis der Antragsteller unter- oder tiberschritten werden.
(4) Bei dem Volksentscheid wird mit Ja oder Nein ge-
stimmt. Es entscheidet die Mehrheit der abgegebenen giil-
tigen Stimmen.

Artikel 73

(1) Uber Abgaben-, Besoldungs- und Haushaltsgesetze finden
Volksantrag, Volksbegehren und Volksentscheid nicht statt.
(2) Ein durch Volksentscheid abgelehnter Volksantrag
kann frithestens nach Ablauf der Wahlperiode des Landta-
ges erneut in Gang gesetzt werden.

(3) Das Nihere tber Volksantrag, Volksbegehren und
Volksentscheid bestimmt ein Gesetz, in dem auch der
Anspruch auf Erstattung der notwendigen Kosten fiir die
Organisation des Volksbegehrens und eines angemessenen
Abstimmungskampfes geregelt wird.

Artikel 74

(1) Die Verfassung kann nur durch Gesetz gedndert wer-
den, das den Wortlaut der Verfassung ausdriicklich dndert
oder erginzt. Die Anderung darf den Grundsitzen der
Artikel 1, 3, 14 und 36 dieser Verfassung nicht widerspre-
chen. Die Entscheidung, ob ein Anderungsantrag zulassig
ist, trifft auf Antrag der Staatsregierung oder eines Viertels
der Mitglieder des Landtages der Verfassungsgerichtshof.
(2) Ein verfassungsidnderndes Gesetz bedarf der Zustim-
mung von zwei Dritteln der Mitglieder des Landtages.
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Die Gesetzgebung

(3) Die Verfassung kann durch Volksentscheid gedndert
werden, wenn mehr als die Hilfte der Mitglieder des Land-
tages dies beantragt. Sie kann ferner durch einen Volks-
entscheid gemaf} Artikel 72 geéndert werden. Das verfas-
sungsidndernde Gesetz ist beschlossen, wenn die Mehrheit
der Stimmberechtigten zustimmt.

Artikel 75

(1) Die Erméchtigung zum Erlaf} von Rechtsverordnun-
gen kann nur durch Gesetz erteilt werden. Dabei miissen
Inhalt, Zweck und Ausmafd der erteilten Ermichtigung
bestimmt werden. Die Rechtsgrundlage ist in der Verord-
nung anzugeben.

(2) Die zur Ausfithrung der Gesetze erforderlichen allge-
meinen Verwaltungsvorschriften werden von der Staats-
regierung erlassen, soweit die Gesetze nichts anderes be-
stimmen.

Artikel 76

(1) Die verfassungsmiflig beschlossenen Gesetze werden
vom Landtagsprésidenten nach Gegenzeichnung des Mi-
nisterprasidenten und des zustdndigen Staatsministers
ausgefertigt und vom Ministerpriasidenten binnen Mo-
natsfrist im Gesetz- und Verordnungsblatt des Freistaates
Sachsen verkiindet. Wenn der Landtag die Dringlichkeit
beschliefdt, miissen sie unverziiglich ausgefertigt und ver-
kiindet werden.

(2) Rechtsverordnungen werden von der Stelle, die sie er-
laf3t, solche der Staatsregierung vom Ministerprésidenten
und den zusténdigen Staatsministern, ausgefertigt und, so-
weit das Gesetz nichts anderes bestimmt, im Gesetz- und
Verordnungsblatt des Freistaates Sachsen verkiindet.

(3) Gesetze und Rechtsverordnungen sollen den Tag be-
stimmen, an dem sie in Kraft treten. Fehlt eine solche
Bestimmung, so treten sie mit dem vierzehnten Tag nach
Ablauf des Tages in Kraft, an dem das Gesetz- und Verord-
nungsblatt ausgegeben worden ist.
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6. Abschnitt: Die Rechtsprechung

Artikel 77

(1) Die Rechtsprechung wird im Namen des Volkes durch
den Verfassungsgerichtshof und die Gerichte ausgeiibt, die
gemifl den Gesetzen des Bundes und des Freistaates er-
richtet sind.

(2) Die Richter sind unabhingig und nur dem Gesetz un-
terworfen.

(3) An der Rechtsprechung wirken Frauen und Minner aus
dem Volk nach Mafigabe der Gesetze mit.

Artikel 78

(1) Niemand darf seinem gesetzlichen Richter entzogen
werden. Ausnahmegerichte sind unzuldssig.

(2) Vor Gericht hat jede Person Anspruch auf rechtliches
Gehor.

(3) Jede Person hat Anspruch auf ein gerechtes, ziigiges
und offentliches Verfahren und das Recht auf Verteidi-
gung. Die Offentlichkeit darf nur nach Maf3gabe des Ge-
setzes ausgeschlossen werden.

Artikel 79

(1) Die hauptamtlich und planméf3ig endgiiltig angestellten
Richter konnen gegen ihren Willen nur kraft richterlicher
Entscheidung und nur aus Griinden und unter den Formen,
die die Gesetze bestimmen, vor Ablauf ihrer Amtszeit ent-
lassen oder dauernd oder zeitweise ihres Amtes enthoben
oder an eine andere Stelle oder in den Ruhestand versetzt
werden. Durch Gesetz konnen Altersgrenzen festgesetzt
werden, bei deren Erreichung auf Lebenszeit angestellte
Richter in den Ruhestand treten. Bei Verdnderung der Ein-
richtung der Gerichte oder ihrer Bezirke konnen Richter
an ein anderes Gericht versetzt oder aus dem Amt entfernt
werden, jedoch nur unter Belassung des vollen Gehaltes.
(2) Die Ernennung, der Amtseid und die Rechtsstellung
der Richter werden im tibrigen durch Gesetz geregelt.
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(3) Durch Gesetz kann bestimmt werden, dafd bei der Er-
nennung und Anstellung der Richter ein Richterwahlaus-
schuf$ mitwirkt.

Artikel 80

(1) Wenn ein Richter im Amt oder aufierhalb des Amtes
gegen die verfassungsméflige Ordnung des Bundes oder
des Freistaates verstof3t, so kann auf Antrag des Landtages
das Bundesverfassungsgericht anordnen, daf$ der Richter
in ein anderes Amt oder in den Ruhestand zu versetzen ist.
Im Fall eines vorsitzlichen Verstofes kann auf Entlassung
erkannt werden.

(2) Der Antrag auf Erhebung der Anklage mufd mindestens
von einem Drittel der Mitglieder des Landtages gestellt
werden. Der Beschluf3 auf Erhebung der Anklage erfordert
bei Anwesenheit von mindestens zwei Dritteln der Mit-
glieder des Landtages eine Zweidrittelmehrheit, die jedoch
mehr als die Hilfte der Mitglieder betragen muf3.

Artikel 81

(1) Der Verfassungsgerichtshof entscheidet tiber die Ausle-
gung dieser Verfassung aus Anlaf} von Streitigkeiten

1. iber den Umfang der Rechte und Pflichten eines ober-
sten Staatsorganes oder anderer Beteiligter, die durch die
Verfassung oder in der Geschiftsordnung des Landtages
oder der Staatsregierung mit eigener Zustdndigkeit aus-
gestattet sind, auf Antrag des obersten Staatsorganes oder
anderer Beteiligter,

2. bei Zweifeln oder Meinungsverschiedenheiten tiber die
Vereinbarkeit von Landesrecht mit dieser Verfassung auf
Antrag eines Viertels der Mitglieder des Landtages oder
auf Antrag der Staatsregierung,

3. tiber die Vereinbarkeit eines Landesgesetzes mit dieser
Verfassung, nachdem ein Gericht das Verfahren gemifd
Artikel 100 Absatz 1 des Grundgesetzes ausgesetzt hat,

4. iber Verfassungsbeschwerden, die von jeder Person er-
hoben werden konnen, die sich durch die 6ffentliche Ge-
walt in einem ihrer in dieser Verfassung niedergelegten
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Grundrechte (Artikel 4, 14 bis 38, 41, 78, 91, 102, 105 und
107) verletzt fiihlt,

5. in den weiteren in dieser Verfassung ihm zugewiesenen
Angelegenheiten,

6. in den ihm durch Gesetz zugewiesenen Angelegen-
heiten.

(2) Der Verfassungsgerichtshof besteht aus fiinf Berufs-
richtern und vier anderen Mitgliedern.

(3) Die Mitglieder des Verfassungsgerichtshofes werden
vom Landtag mit zwei Dritteln seiner Mitglieder auf die
Dauer von neun Jahren gewihlt. Den Vorsitz fiihrt einer
der Berufsrichter. Die Mitglieder diirfen weder dem Bun-
destag, dem Bundesrat, der Bundesregierung noch ent-
sprechenden Organen eines Landes angehoren.

(4) Das Nahere bestimmt ein Gesetz. Es kann auch vorse-
hen, dafl Wahlen zum Verfassungsgerichtshof im Abstand
von drei Jahren stattfinden und daff die Amtszeit der bei
der ersten Wahl zum Verfassungsgerichtshof zu bestel-
lenden Mitglieder sowie der bei vorzeitigem Ausscheiden
eines Richters nachgewihlten Mitglieder abweichend von
Absatz 3 geregelt wird.
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7. Abschnitt: Die Verwaltung

Artikel 82

(1) Die Verwaltung wird durch die Staatsregierung, die ihr
unterstellten Behorden und durch die Tréger der Selbst-
verwaltung ausgeiibt. Sie ist dem Wohl der Allgemeinheit
verpflichtet und dient dem Menschen.

(2) Tréager der Selbstverwaltung sind die Gemeinden, die
Landkreise und andere Gemeindeverbande. Ihnen ist das
Recht gewihrleistet, ihre Angelegenheiten im Rahmen der
Gesetze unter eigener Verantwortung zu regeln.

(3) Andere 6ffentlich-rechtliche Kérperschaften, Anstalten
und Stiftungen sind nach Maf3gabe der Gesetze Tréiger der
Selbstverwaltung.

Artikel 83

(1) Aufbau, rdumliche Gliederung und Zustdndigkeiten
der Landesverwaltung werden durch Gesetz geregelt. Auf-
gaben, die von den nachgeordneten Verwaltungsbehorden
zuverlassig und zweckmiflig erfiillt werden konnen, sind
diesen zuzuweisen.

(2) Die Einrichtung der staatlichen Behorden im einzelnen
obliegt der Staatsregierung. Sie kann Staatsminister hierzu
ermichtigen.

(3) Der Freistaat unterhilt keinen Geheimdienst mit poli-
zeilichen Befugnissen. Der Einsatz nachrichtendienstlicher
Mittel unterliegt einer Nachpriifung durch von der Volks-
vertretung bestellte Organe und Hilfsorgane, sofern dieser
Einsatz nicht der richterlichen Kontrolle unterlegen hat.
Das Nahere bestimmt das Gesetz.

Artikel 84

(1) Die Gemeinden sind in ihrem Gebiet die Triger der 6f-
fentlichen Aufgaben, soweit nicht bestimmte Aufgaben im
Offentlichen Interesse durch Gesetz anderen Stellen iiber-
tragen sind. Die Gemeindeverbénde haben innerhalb ihrer
Zusténdigkeit die gleiche Stellung.
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(2) Bevor durch Gesetz oder Rechtsverordnung allgemei-
ne Fragen geregelt werden, welche die Gemeinden und
Gemeindeverbinde beriihren, sind diese oder ihre Zusam-
menschliisse rechtzeitig zu horen.

Artikel 85

(1) Den kommunalen Trégern der Selbstverwaltung kann
durch Gesetz die Erledigung bestimmter Aufgaben tiber-
tragen werden. Sie sollen ihnen iibertragen werden, wenn
sie von ihnen zuverlédssig und zweckmaflig erfiillt werden
konnen. Dabei sind Bestimmungen iiber die Deckung der
Kosten zu treffen.

(2) Fithrt die Ubertragung der Aufgaben zu einer Mehrbe-
lastung der kommunalen Tréger der Selbstverwaltung, so
ist ein entsprechender finanzieller Ausgleich zu schaffen.
Dies gilt auch, wenn freiwillige Aufgaben in Pflichtaufga-
ben umgewandelt werden oder wenn der Freistaat Sachsen
durch ein Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes nach-
tréaglich eine finanzielle Mehrbelastung bei der Erledigung
iibertragener oder bestehender Aufgaben unmittelbar ver-
ursacht.

(3) Bei Ubertragung 6ffentlicher Aufgaben kann sich der
Freistaat ein Weisungsrecht nach ndherer gesetzlicher
Vorschrift vorbehalten.

Artikel 86

(1) In den Gemeinden und Landkreisen muf das Volk eine
gewihlte Vertretung haben. In kleinen Gemeinden kann
an die Stelle einer gewihlten Vertretung die Gemeindever-
sammlung treten.

(2) In den Gemeinden wirken die Einwohner an der Selbst-
verwaltung mit, insbesondere durch Ubernahme von
Ehrenédmtern.

(3) Das Nahere bestimmt ein Gesetz.
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Artikel 87

(1) Der Freistaat sorgt dafiir, dafy die kommunalen Triger
der Selbstverwaltung ihre Aufgaben erfiillen konnen.

(2) Die Gemeinden und Landkreise haben das Recht, eige-
ne Steuern und andere Abgaben nach Mafigabe der Geset-
ze zu erheben.

(3) Die Gemeinden und Landkreise werden unter Beriick-
sichtigung der Aufgaben des Freistaates im Rahmen iiber-
gemeindlichen Finanzausgleiches an dessen Steuereinnah-
men beteiligt.

(4) Das Néhere bestimmt ein Gesetz.

Artikel 88

(1) Das Gebiet von Gemeinden und Landkreisen kann aus
Griinden des Wohles der Allgemeinheit gedndert werden.

(2) Das Gemeindegebiet kann durch Vereinbarung der be-
teiligten Gemeinden mit staatlicher Genehmigung, durch
Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes geandert werden. Die
Auflosung von Gemeinden gegen deren Willen bedarf eines
Gesetzes. Vor einer Gebietsdnderung muf} die Bevolkerung
der unmittelbar betroffenen Gebiete gehort werden.

(3) Das Gebiet von Landkreisen kann durch Gesetz oder
auf Grund eines Gesetzes geindert werden. Die Auflésung
von Landkreisen bedarf eines Gesetzes.

(4) Das Nihere bestimmt ein Gesetz.

Artikel 89

(1) Der Freistaat iiberwacht die Gesetzméfligkeit der Ver-
waltung der Gemeinden, der Landkreise und der anderen
Gemeindeverbénde.

(2) Durch Gesetz kann bestimmt werden, daf} die Uber-
nahme von Schuldverpflichtungen und Gewéhrschaften
sowie die Verduflerung von Vermdgen von der Zustim-
mung der mit der Uberwachung betrauten Behérde ab-
héngig gemacht und daf3 diese Zustimmung unter dem
Gesichtspunkt einer geordneten Wirtschaftsfithrung er-
teilt oder versagt werden kann.
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Artikel 90

Die kommunalen Trager der Selbstverwaltung konnen den
Verfassungsgerichtshof mit der Behauptung anrufen, daf3
ein Gesetz die Bestimmungen des Artikels 82 Absatz 2
oder der Artikel 84 bis 89 verletze.

Artikel 91

(1) Die Ausiibung hoheitsrechtlicher Befugnisse ist als
stindige Aufgabe in der Regel Angehorigen des offentli-
chen Dienstes zu tibertragen, die in einem 6ffentlich-recht-
lichen Dienst- und Treueverhéltnis stehen.

(2) Alle Biirger haben nach ihrer Eignung, Befihigung und
fachlichen Leistung gleichen Zugang zu jedem 6ffentlichen
Amt.

Artikel 92

(1) Die Bediensteten des Freistaates und der Tréiger der
Selbstverwaltung sind Diener des ganzen Volkes, nicht ei-
ner Partei oder sonstigen Gruppe, und haben ihr Amt und
ihre Aufgaben unparteiisch und ohne Ansehen der Person
nur nach sachlichen Gesichtspunkten auszuiiben.

(2) Jeder Beamte leistet folgenden Amtseid: ,Ich schwo-
re, dafl ich mein Amt nach bestem Wissen und Koénnen
fithren, Verfassung und Recht achten und verteidigen und
Gerechtigkeit gegeniiber allen iiben werde: Der Eid kann
auch mit der Beteuerung ,So wahr mir Gott helfe” geleistet
werden.
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8. Abschnitt: Das Finanzwesen

Artikel 93

(1) Alle Einnahmen und Ausgaben des Freistaates sind in
den Haushaltsplan einzustellen; bei Staatsbetrieben und
bei Sondervermégen brauchen nur die Zufithrungen oder
Ablieferungen eingestellt zu werden. Der Haushaltsplan ist
in Einnahme und Ausgabe auszugleichen.

(2) Der Haushaltsplan wird fiir ein Rechnungsjahr oder
mehrere Rechnungsjahre, nach Jahren getrennt, durch das
Haushaltsgesetz festgestellt. Die Feststellung soll vor Be-
ginn des Rechnungsjahres, bei mehreren Rechnungsjahren
vor Beginn des ersten Rechnungsjahres, erfolgen.

(3) In das Haushaltsgesetz diirfen nur Vorschriften aufge-
nommen werden, die sich auf die Einnahmen und die Aus-
gaben des Freistaates und auf den Zeitraum beziehen, fiir
den das Haushaltsgesetz beschlossen wird. Das Haushalts-
gesetz kann vorschreiben, dafl die Vorschriften erst mit
der Verkiindung des néchsten Haushaltsgesetzes oder bei
Ermichtigungen nach Artikel 95 zu einem spéteren Zeit-
punkt aufler Kraft treten.

(4) Die Schulden sind in einer Anlage des Haushaltsplanes
nachzuweisen.

Artikel 94

(1) Der Haushaltsplan dient der Feststellung und Deckung
des Finanzbedarfes, der zur Erfiilllung der Aufgaben des Frei-
staates im Zeitraum, fiir den der Haushaltsplan aufgestellt
ist, voraussichtlich notwendig ist. Der Haushaltsplan ist die
Grundlage fir die Haushalts- und Wirtschaftsfithrung.

(2) Bei Aufstellung und Ausfithrung des Haushaltsplanes ist
den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichge-
wichtes, den Grundsétzen der Wirtschaftlichkeit und Spar-
sambkeit sowie des sozialen Ausgleichs Rechnung zu tragen.
(3) Der Haushaltsplan erméchtigt die Verwaltung, Ausga-
ben zu leisten und Verpflichtungen einzugehen.

(4) Durch den Haushaltsplan werden Anspriiche oder Ver-
bindlichkeiten weder begriindet noch aufgehoben.



Das Finanzwesen

Artikel 95

(1) Die Aufnahme von Krediten sowie jede Ubernahme
von Biirgschaften, Garantien oder sonstigen Gewdhrleis-
tungen, die zu Ausgaben in kiinftigen Jahren fithren kon-
nen, bediirfen einer Erméchtigung durch Gesetz.

(2) Der Haushaltsplan ist grundsétzlich ohne Einnahmen
aus Krediten auszugleichen. Das Verbot der Kreditaufnah-
me gilt ebenso fiir rechtlich unselbststdndige Sonderver-
mogen des Freistaates Sachsen. Am 31. Dezember 2010
bestehende Krediterméachtigungen, soweit sie noch nicht
zuriickgefiihrt sind, bleiben unberiihrt.

(3) Vom Verbot der Kreditaufnahme bleiben die Rechte der
kommunalen Tréger der Selbstverwaltung nach Artikel 85
und Artikel 87 unberiihrt.

(4) Bei einer von den durchschnittlichen Steuereinnahmen
der vorangegangenen vier Jahre (Normallage) um min-
destens drei vom Hundert abweichenden konjunkturellen
Entwicklung kann von Absatz 2 abgewichen werden. Die
Kreditaufnahme ist begrenzt, um die Steuerminderein-
nahmen auf bis zu 99 vom Hundert der durchschnittlichen
Steuereinnahmen der vorangegangenen vier Jahre zu ver-
stidrken. Eine Verstirkung tiber 99 vom Hundert ist unter
den Voraussetzungen des Absatzes 6 mdoglich. Steuer-
mehreinnahmen sind zur Tilgung der Kredite nach diesem
Absatz zu verwenden.

(5) Bei Naturkatastrophen oder in auflergewohnlichen
Notsituationen, die sich der Kontrolle des Staates entzie-
hen und die staatliche Finanzlage erheblich beeintréchti-
gen, kann von Absatz 2 abgewichen werden. Die Abwei-
chung ist mit einem Tilgungsplan zu verbinden.

(6) Die Feststellung der Ausnahmen obliegt dem Landtag.
Er entscheidet im Falle von Absatz 4 mit der Mehrheit sei-
ner Mitglieder und im Falle von Absatz 5 oder im Falle des
Absatzes 4 bei einer Verstdrkung auf mehr als 99 vom Hun-
dert mit der Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder.
In diesen Ausnahmefillen hat eine Tilgung der Kredite
spétestens innerhalb von acht Jahren zu erfolgen.

(7) Der Freistaat Sachsen hélt eine auskommliche Vorsorge
fiir kiinftig entstehende Anspriiche der kiinftigen Versor-

47

Kreditbeschaffung



48

Uber- und
auBerplanmaBige
Ausgaben

Zustimmung der
Regierung bei Aus-
gabenerhéhungen

oder Einnahme-

minderungen

Vorlaufige
Haushaltswirtschaft

Das Finanzwesen

gungsempfinger des Freistaates Sachsen auf Versorgung
und Beihilfe nach Eintritt des Versorgungsfalles vor. Diese
Mittel sind vom allgemeinen Staatshaushalt getrennt aus-
zuweisen und zweckgebunden zu verwenden. Bei der Ent-
nahme der Mittel ist das Verhaltnis zwischen der Hohe der
angesparten Mittel und der Hohe der bestehenden Versor-
gungs- und Beihilfeverpflichtungen zu beriicksichtigen.
(8) Das Nihere bestimmt ein Gesetz.

Artikel 96

Uber- und auferplanmiflige Ausgaben und Verpflichtungen
bediirfen der Zustimmung des Staatsministers der Finan-
zen. Sie darf nur im Fall eines unvorhergesehenen und un-
abweisbaren Bediirfnisses erteilt werden. Die Genehmigung
des Landtages ist nachtréglich einzuholen. Naheres kann
durch Gesetz bestimmt werden.

Artikel 97

(1) Beschliisse des Landtages, welche die im Haushaltsplan
festgesetzten Ausgaben erhohen oder neue Ausgaben mit
sich bringen, bediirfen der Zustimmung der Staatsregie-
rung. Das gleiche gilt fiir Beschliisse des Landtages, die
Einnahmeminderungen mit sich bringen. Die Deckung
mufl gesichert sein.

(2) Die Staatsregierung kann verlangen, daf} der Landtag
die Beschluf3fassung nach Absatz 1 aussetzt. In diesem Fall
hat die Staatsregierung innerhalb von sechs Wochen dem
Landtag eine Stellungnahme zuzuleiten.

Artikel 98

(1) Ist bis zum Schluf} eines Jahres weder der Haushalts-
plan fiir das folgende Jahr festgestellt worden noch ein
Nothaushaltsgesetz ergangen, so kann bis zur gesetzlichen
Regelung die Staatsregierung diejenigen Ausgaben leisten,
die notig sind, um gesetzlich bestehende Einrichtungen zu
erhalten und gesetzlich beschlossene Mafinahmen durch-
zufithren, die rechtlich begriindeten Verpflichtungen des
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Freistaates zu erfiillen, Bauten, Beschaffungen und sons-
tige Leistungen fortzusetzen oder Beihilfen fiir diese
Zwecke weiter zu gewdhren, sofern durch den Haushalts-
plan eines Vorjahres bereits Betrage bewilligt worden sind.
(2) Soweit die auf besonderem Gesetz beruhenden Einnah-
men aus Steuern, Abgaben und sonstigen Quellen oder die
Betriebsmittelriicklage die in Absatz 1 genannten Ausga-
ben nicht decken, kann die Staatsregierung den fiir eine
geordnete Haushaltsfithrung erforderlichen Kredit be-
schaffen. Dieser darf ein Viertel der Endsumme des letzten
Haushaltsplanes nicht iibersteigen.

Artikel 99

Der Staatsminister der Finanzen hat dem Landtag iiber alle
Einnahmen und Ausgaben sowie iiber die Verédnderung des
Vermogens und der Schulden des Freistaates zur Entlas-
tung der Staatsregierung jahrlich Rechnung zu legen.

Artikel 100

(1) Die Rechnung sowie die gesamte Haushalts- und Wirt-
schaftsfiihrung des Landes werden durch den Rechnungs-
hof gepriift. Er ist eine unabhéngige Staatsbehorde.

(2) Mitglieder sind der Président, der Vizeprésident und
die Leiter der Priifungsabteilungen. Sie besitzen die gleiche
Unabhingigkeit wie die Richter.

(3) Der Prasident des Rechnungshofes wird vom Landtag
auf Vorschlag des Ministerprisidenten mit einer Mehr-
heit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen gewéhlt.
Der Vizeprisident wird vom Ministerprésidenten auf Vor-
schlag des Prasidenten des Rechnungshofes mit Zustim-
mung des Landtages ernannt.

(4) Der Rechnungshof berichtet jihrlich unmittelbar dem
Landtag und unterrichtet gleichzeitig die Staatsregierung.
(5) Das Nahere bestimmt ein Gesetz.
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Grundsatze der
Erziehung und
Bildung

Schulwesen

Das Bildungswesen

9. Abschnitt: Das Bildungswesen

Artikel 101

(1) Die Jugend ist zur Ehrfurcht vor allem Lebendigen, zur
Nachstenliebe, zum Frieden und zur Erhaltung der Um-
welt, zur Heimatliebe, zu sittlichem und politischem Ver-
antwortungsbewufitsein, zu Gerechtigkeit und zur Ach-
tung vor der Uberzeugung des anderen, zu beruflichem
Konnen, zu sozialem Handeln und zu freiheitlicher demo-
kratischer Haltung zu erziehen.

(2) Das natiirliche Recht der Eltern, Erziehung und Bildung
ihrer Kinder zu bestimmen, bildet die Grundlage des Er-
ziehungs- und Schulwesens. Es ist insbesondere bei dem
Zugang zu den verschiedenen Schularten zu achten.

Artikel 102

(1) Das Land gewéhrleistet das Recht auf Schulbildung. Es
besteht allgemeine Schulpflicht.

(2) Fur die Bildung der Jugend sorgen Schulen in offentli-
cher und in freier Tragerschaft.

(3) Das Recht zur Errichtung von Schulen in freier Tré-
gerschaft wird gewdhrleistet. Nehmen solche Schulen die
Aufgaben von Schulen in 6ffentlicher Trigerschaft wahr,
bediirfen sie der Genehmigung des Freistaates. Die Geneh-
migung ist zu erteilen, wenn sie in ihren Lehrzielen und
Einrichtungen sowie in der wissenschaftlichen Ausbildung
ihrer Lehrkréfte nicht hinter den Schulen in 6ffentlicher
Tragerschaft zuriickstehen und eine Sonderung der Schii-
ler nach den Besitzverhéltnissen der Eltern nicht geférdert
wird. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die wirt-
schaftliche und rechtliche Stellung der Lehrkréfte nicht
geniigend gesichert ist.

(4) Unterricht und Lernmittel an den Schulen in 6ffentlicher
Tragerschaft sind unentgeltlich. Soweit Schulen in freier
Tragerschaft, welche die Aufgaben von Schulen in 6ffentli-
cher Trigerschaft wahrnehmen, eine gleichartige Befreiung
gewidhren, haben sie Anspruch auf finanziellen Ausgleich.
(5) Das Néhere bestimmt ein Gesetz.



Das Bildungswesen
Artikel 103

(1) Das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des
Freistaates.

(2) Bei den Schulaufsichtsbehoérden konnen ehrenamtlich
titige Beirdte gebildet werden.

(3) Priifungen, durch die eine offentlich anerkannte Be-
rechtigung erworben werden soll, miissen vor den hierfiir
zustdndigen Staatsbehorden oder den vom Freistaat hierzu
erméchtigten Stellen abgelegt werden.

Artikel 104

(1) Eltern und Schiiler haben das Recht, durch gewihlte
Vertreter an der Gestaltung des Lebens und der Arbeit der
Schule mitzuwirken.

(2) Das Niahere bestimmt ein Gesetz.

Artikel 105

(1) Ethikunterricht und Religionsunterricht sind an den
Schulen mit Ausnahme der bekenntnisgebundenen und
bekenntnisfreien Schulen ordentliche Lehrfacher. Bis zum
Eintritt der Religionsmiindigkeit entscheiden die Erzie-
hungsberechtigten, in welchem dieser Facher ihr Kind un-
terrichtet wird.

(2) Der Religionsunterricht wird unbeschadet des allge-
meinen Aufsichtsrechtes des Freistaates nach den Grund-
satzen der Kirchen und Religionsgemeinschaften erteilt.
Die Lehrer bediirfen zur Erteilung des Religionsunterrich-
tes der Bevollméchtigung durch die Kirchen und Religi-
onsgemeinschaften. Diese haben das Recht, im Benehmen
mit der staatlichen Aufsichtsbehorde die Erteilung des Re-
ligionsunterrichtes zu beaufsichtigen.

(3) Kein Lehrer darf gegen seinen Willen verpflichtet wer-
den, Religionsunterricht zu erteilen.
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Berufsbildung

Hochschulen

Weiterbildung

Das Bildungswesen
Artikel 106

Die Berufsbildung findet in den praktischen Ausbildungs-
statten und in den beruflichen Schulen statt. Das Land for-
dert das Berufsschulwesen.

Artikel 107

(1) Die Hochschule ist frei in Forschung und Lehre.

(2) Die Hochschule hat unbeschadet der Aufsicht des Frei-
staates das Recht auf eine ihrem besonderen Charakter
entsprechende Selbstverwaltung im Rahmen der Gesetze
und ihrer vom Freistaat anerkannten Satzungen. An dieser
Selbstverwaltung sind auch die Studierenden zu beteiligen.
(3) Bei der Berufung des Lehrkorpers wirkt die Hochschule
durch Ausiibung des Vorschlagsrechtes mit.

(4) Hochschulen in freier Trégerschaft sind zuldssig. Das
Nahere bestimmt ein Gesetz.

Artikel 108

(1) Die Erwachsenenbildung ist zu férdern.

(2) Einrichtungen der Erwachsenenbildung konnen aufler
durch den Freistaat und die Tréger der Selbstverwaltung
auch durch freie Triager unterhalten werden.



Die Kirchen und Religionsgemeinschaften

10. Abschnitt: Die Kirchen und
Religionsgemeinschaften

Artikel 109

(1) Die Bedeutung der Kirchen und Religionsgemeinschaf-
ten fiir die Bewahrung und Festigung der religiésen und
sittlichen Grundlagen des menschlichen Lebens wird an-
erkannt.

(2) Die Kirchen und Religionsgemeinschaften sind vom
Staat getrennt. Sie entfalten sich bei der Erfiillung ihrer
Aufgaben im Rahmen des fiir alle geltenden Gesetzes frei
von staatlichen Eingriffen. Die Beziehungen des Landes zu
den Kirchen und Religionsgemeinschaften werden im iib-
rigen durch Vertrag geregelt.

(3) Die diakonische und karitative Arbeit der Kirchen und
Religionsgemeinschaften wird gewéhrleistet.

(4) Die Bestimmungen der Artikel 136, 137, 138, 139 und
141 der Verfassung des Deutschen Reiches vom 11. August
1919 sind Bestandteil dieser Verfassung.

Artikel 110

(1) Werden durch die Kirchen und Religionsgemeinschaf-
ten im Offentlichen Interesse liegende gemeinniitzige Ein-
richtungen oder Anstalten unterhalten, so besteht An-
spruch auf angemessene Kostenerstattung durch das Land
nach Mafigabe der Gesetze.

(2) Freie Trager mit vergleichbarer Tétigkeit und gleich-
wertigen Leistungen haben den gleichen Anspruch.

Artikel 111

(1) Die Kirchen und Religionsgemeinschaften sind berech-
tigt, zur Ausbildung von Pfarrern und kirchlichen Mitar-
beitern eigene Lehreinrichtungen zu unterhalten. Diese
sind staatlichen Lehreinrichtungen gleichgestellt, wenn sie
den schul- und hochschulrechtlichen Bestimmungen ent-
sprechen.
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Staatsleistungen
an die Kirchen

Die Kirchen und Religionsgemeinschaften

(2) Die Lehrstiihle an theologischen Fakultiten und die
Lehrstiihle fiir Religionspadagogik werden im Benehmen
mit der Kirche besetzt. Abweichende Vereinbarungen blei-
ben unberiihrt.

Artikel 112

(1) Die auf Gesetz, Vertrag oder besonderen Rechtstiteln
beruhenden Leistungen des Landes an die Kirchen werden
gewéhrleistet.

(2) Die Baudenkmale der Kirchen und Religionsgemein-
schaften sind, unbeschadet des Eigentumsrechtes, Kul-
turgut der Allgemeinheit. Fir ihre bauliche Unterhaltung
haben die Kirchen und Religionsgemeinschaften daher
Anspruch auf angemessene Kostenerstattung durch das
Land nach Mafigabe der Gesetze.



Ubergangs- und SchluBbestimmungen

11. Abschnitt:
Ubergangs- und Schlu3bestimmungen

Artikel 113

(1) Ist bei drohender Gefahr fiir den Bestand oder die frei-
heitliche demokratische Grundordnung des Landes oder
fir die lebensnotwendige Versorgung der Bevolkerung
sowie bei einem Notstand infolge einer Naturkatastrophe
oder eines besonders schweren Ungliicksfalles der Land-
tag verhindert, sich alsbald zu versammeln, so nimmt ein
aus allen Fraktionen des Landtages gebildeter Ausschufd
des Landtages als Notparlament die Rechte des Landtages
wahr. Die Verfassung darf durch ein von diesem Ausschuf3
beschlossenes Gesetz nicht gedndert werden. Die Befug-
nis, dem Ministerprasidenten das Vertrauen zu entziehen,
steht dem Ausschuf3 nicht zu.

(2) Solange eine Gefahr fiir den Bestand oder die freiheit-
liche demokratische Grundordnung des Landes droht,
finden durch das Volk vorzunehmende Wahlen und Ab-
stimmungen nicht statt. Die Feststellung, dafy Wahlen und
Abstimmungen nicht stattfinden, trifft der Landtag mit ei-
ner Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder. Ist der
Landtag verhindert, sich alsbald zu versammeln, so trifft
der in Absatz 1 genannte Ausschufl die Feststellung mit
einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder. Die
verschobenen Wahlen und Abstimmungen sind innerhalb
von sechs Monaten, nachdem der Landtag festgestellt hat,
dafl die Gefahr beendet ist, durchzufithren. Die Amtsdauer
der in Betracht kommenden Personen und Korperschaften
verldngert sich bis zum Ablauf des Tages der Neuwahl.

(3) Die Feststellung, dafl der Landtag verhindert ist, sich
alsbald zu versammeln, triftt der Prasident des Landtages.
(4) Gesetze werden im Fall des Absatzes 1, falls eine recht-
zeitige Verkiindung im Gesetz- und Verordnungsblatt des
Freistaates Sachsen nicht moglich ist, auf andere Weise 6f-
fentlich bekanntgemacht. Die Verkiindung im Gesetz- und
Verordnungsblatt ist nachzuholen, sobald die Umstidnde es
zulassen.
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Widerstandsrecht

Biirgerbegriff

Wiedergutmachung

Aufarbeitung der
Vergangenheit

Ubergangs- und SchluBbestimmungen

(5) Beschliisse des in Absatz 1 genannten Ausschusses
konnen vom Landtag aufgehoben werden, wenn dies spi-
testens vier Wochen nach dem nichsten Zusammentritt
des Landtages beantragt wird.

Artikel 114

Gegen jede Person, die es unternimmt, die verfassungsma-
8ige Ordnung zu beseitigen, haben alle Biirger das Recht
zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht moglich ist.

Artikel 115

Biirger im Sinne dieser Verfassung sind die Deutschen
nach Artikel 116 Absatz 1 des Grundgesetzes.

Artikel 116

Wer im Gebiet des heutigen Freistaates Sachsen oder als
Bewohner dieses Gebietes durch nationalsozialistische
oder kommunistische Gewaltherrschaft wegen seiner po-
litischen, religiosen oder weltanschaulichen Uberzeugung
oder wegen seiner Rasse, Abstammung oder Nationalitit
oder wegen seiner sozialen Stellung oder wegen seiner
Behinderung oder wegen seiner gleichgeschlechtlichen
Orientierung oder in anderer Weise willkiirlich geschidigt
wurde, hat nach Mafigabe der Gesetze Anspruch auf Wie-
dergutmachung.

Artikel 117

Das Land trdgt im Rahmen seiner Moglichkeiten dazu bei,
die Ursachen individuellen und gesellschaftlichen Versa-
gens in der Vergangenheit abzubauen, die Folgen verletzter
Menschenwiirde zu mindern und die Fahigkeit zu selbst-
bestimmter und eigenverantwortlicher Lebensgestaltung
zu starken.



Ubergangs- und SchluBbestimmungen
Artikel 118

(1) Erhebt sich der dringende Verdacht, daf$ ein Mitglied
des Landtages oder der Staatsregierung vor seiner Wahl
oder Berufung

1. gegen die Grundsitze der Menschlichkeit oder Rechts-
staatlichkeit verstofien hat, insbesondere die im Internatio-
nalen Pakt iiber biirgerliche und politische Rechte vom
19. Dezember 1966 gewihrleisteten Menschenrechte oder
die in der Allgemeinen Erkldrung der Menschenrechte
vom 10. Dezember 1948 enthaltenen Grundrechte verletzt
hat oder

2. fiir das frithere Ministerium fiir Staatssicherheit/Amt
fiir nationale Sicherheit der DDR titig war,

und erscheint deshalb die fortdauernde Innehabung von
Mandat oder Mitgliedschaft in der Staatsregierung als un-
tragbar, kann der Landtag beim Verfassungsgerichtshof
ein Verfahren mit dem Ziel der Aberkennung von Mandat
oder Amt beantragen.

(2) Der Antrag auf Erhebung der Anklage muf} von min-
destens einem Drittel der Mitglieder des Landtages gestellt
werden. Der Beschlufl auf Erhebung der Anklage erfordert
bei Anwesenheit von mindestens zwei Dritteln der Mit-
glieder des Landtages eine Zweidrittelmehrheit, die jedoch
mehr als die Hilfte der Mitglieder betragen muf3.

(3) Das Nihere bestimmt ein Gesetz, das auch den Verlust
von Versorgungsanspriichen regeln kann.

Artikel 119

Fiir die Einstellung in den 6ffentlichen Dienst und die Wei-
terbeschéftigung im offentlichen Dienst gelten die Bestim-
mungen des Vertrages iiber die Herstellung der Einheit
Deutschlands (Einigungsvertrag). Die Eignung fiir den 6f-
fentlichen Dienst fehlt jeder Person, die

1. gegen die Grundsitze der Menschlichkeit oder Rechts-
staatlichkeit verstoflen hat, insbesondere die im Internatio-
nalen Pakt iiber biirgerliche und politische Rechte vom
19. Dezember 1966 gewihrleisteten Menschenrechte oder
die in der Allgemeinen Erkldrung der Menschenrechte

Anklage vor

dem Verfassungs-
gerichtshof gegen
Mitglieder des
Landtages oder der
Staatsregierung

Einstellung

und Weiter-
beschaftigung im
offentlichen Dienst



58

Fortgeltung von
Landesrecht

Sachsische
Akademie der
Wissenschaften

Annahme,
Verkiindung,
Inkrafttreten

Ubergangs- und SchluBbestimmungen

vom 10. Dezember 1948 enthaltenen Grundrechte verletzt
hat oder

2. fiir das frithere Ministerium fiir Staatssicherheit/Amt
fiir nationale Sicherheit der DDR titig war,

und deren Beschiftigung im offentlichen Dienst deshalb
untragbar erscheint.

Artikel 120

(1) Das im Gebiet des Freistaates Sachsen als Landesrecht
geltende Recht bleibt in Kraft, soweit es dieser Verfassung
nicht widerspricht.

(2) Landesrecht und Landesgesetze im Sinne der Artikel 81
Absatz 1 Nr. 2 und 3 sowie Artikel 90 sind auch das Recht
und die Gesetze aus der Zeit vor dem Inkrafttreten dieser
Verfassung.

Artikel 121

Der Freistaat bekennt sich zur Tragerschaft fiir die Sachsi-
sche Akademie der Wissenschaften zu Leipzig.

Artikel 122

(1) Diese Verfassung bedarf der Zustimmung von zwei
Dritteln der Mitglieder des Landtages.

(2) Sie wird vom Présidenten des Landtages ausgefertigt
und vom Ministerprasidenten im Gesetz- und Verord-
nungsblatt des Freistaates Sachsen verkiindet.

(3) Die Verfassung tritt am Tag nach ihrer Verkiindung
in Kraft.



Anhang zu Artikel 109 Absatz 4

Anhang zu Artikel 109 Absatz 4:

Artikel 136 Weimarer Verfassung

(1) Die biirgerlichen und staatsbiirgerlichen Rechte und
Pflichten werden durch die Austibung der Religionsfreiheit
weder bedingt noch beschrankt.

(2) Der Genuf3 biirgerlicher und staatsbiirgerlicher Rechte
sowie die Zulassung zu 6ffentlichen Amtern sind unabhin-
gig von dem religiosen Bekenntnis.

(3) Niemand ist verpflichtet, seine religiose Uberzeugung zu
offenbaren. Die Behorden haben nur soweit das Recht, nach
der Zugehorigkeit zu einer Religionsgesellschaft zu fragen,
als davon Rechte und Pflichten abhéngen oder eine gesetz-
lich angeordnete statistische Erhebung dies erfordert.

(4) Niemand darf zu einer kirchlichen Handlung oder Feier-
lichkeit oder zur Teilnahme an religiosen Ubungen oder zur
Benutzung einer religiosen Eidesform gezwungen werden.

Artikel 137 Weimarer Verfassung

(1) Es besteht keine Staatskirche.

(2) Die Freiheit der Vereinigung zu Religionsgesellschaften
wird gewéhrleistet. Der Zusammenschluf} von Religions-
gesellschaften innerhalb des Reichsgebietes unterliegt kei-
nen Beschrankungen.

(3) Jede Religionsgesellschaft ordnet und verwaltet ihre
Angelegenheiten selbstindig innerhalb der Schranken des
fiir alle geltenden Gesetzes. Sie verleiht ihre Amter ohne
Mitwirkung des Staates oder der biirgerlichen Gemeinde.
(4) Religionsgesellschaften erwerben die Rechtsfahigkeit nach
den allgemeinen Vorschriften des biirgerlichen Rechtes.

(5) Die Religionsgesellschaften bleiben Korperschaften des
offentlichen Rechtes, soweit sie solche bisher waren. An-
deren Religionsgesellschaften sind auf ihren Antrag gleiche
Rechte zu gewéhren, wenn sie durch ihre Verfassung und die
Zahl ihrer Mitglieder die Gewéhr der Dauer bieten. Schlie-
len sich mehrere derartige 6ffentlich-rechtliche Religions-
gesellschaften zu einem Verbande zusammen, so ist auch
dieser Verband eine 6ffentlich-rechtliche Koérperschaft.
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Art. 138 WRV

Art. 139 WRV

Art. 141 WRV

Anhang zu Artikel 109 Absatz 4

(6) Die Religionsgesellschaften, welche Korperschaften des
Offentlichen Rechtes sind, sind berechtigt auf Grund der
biirgerlichen Steuerlisten nach Mafigabe der landesrecht-
lichen Bestimmungen Steuern zu erheben.

(7) Den Religionsgesellschaften werden die Vereinigungen
gleichgestellt, die sich die gemeinschaftliche Pflege einer
Weltanschauung zur Aufgabe machen.

(8) Soweit die Durchfithrung dieser Bestimmungen eine
weitere Regelung erfordert, liegt diese der Landesgesetz-
gebung ob.

Artikel 138 Weimarer Verfassung

(1) Die auf Gesetz, Vertrag oder besonderen Rechtstiteln
beruhenden Staatsleistungen an die Religionsgesellschaf-
ten werden durch die Landesgesetzgebung abgelost. Die
Grundsitze hierfiir stellt das Reich auf.

(2) Das Eigentum und andere Rechte der Religionsge-
sellschaften und religiosen Vereine an ihren fiir Kultus-,
Unterrichts- und Wohltétigkeitszwecke bestimmten An-
stalten, Stiftungen und sonstigen Vermogen werden ge-
wihrleistet.

Artikel 139 Weimarer Verfassung

Der Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage blei-
ben als Tage der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung
gesetzlich geschiitzt.

Artikel 141 Weimarer Verfassung

Soweit das Bediirfnis nach Gottesdienst und Seelsorge im
Heer, in Krankenhdusern, Strafanstalten oder sonstigen
offentlichen Anstalten besteht, sind die Religionsgesell-
schaften zur Vornahme religiéser Handlungen zuzulassen,
wobei jeder Zwang fernzuhalten ist.



Die vorstehende Verfassung wird hiermit ausgefertigt.
Dresden, den 27. Mai 1992

Erich Iitgen

Prisident des Sdchsischen Landtages

als verfassungsgebender Landesversammlung

Die vorstehende Verfassung ist im Sdchsischen
Gesetz- und Verordnungsblatt zu verkiinden.

Dresden, den 27. Mai 1992

Prof. Dr. Kurt Biedenkopf
Ministerprdsident des Freistaates Sachsen
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Der Weg zur Séachsischen Verfassung

1989

07.05.

30.09.

07.10.

08.10.

09.10.

09.11.

1990

13.03.

18.03.

04.04.

19.04.

06.05.

25.05.

Kommunalwahlen in der DDR; Oppositionsgruppen
werfen der Staatsfithrung Wahlféilschung vor.

BundesaufSenminister Genscher gibt vor etwa 5.500
DDR-Biirgern in der deutschen Botschaft in Prag be-
kannt, dass die DDR-Regierung ihrer Ausreise zuge-
stimmt habe.

In Plauen demonstrieren etwa 15.000 Menschen mit
Sprechchéren wie ,,Stasi raus” und ,Wir bleiben hier*.

Waihrend der Demonstrationen vor dem Dresdner
Hauptbahnhof wird die ,Gruppe der 20“ gegriindet.

Etwa 70.000 Biirger demonstrieren in Leipzig unter
anderem mit dem Ruf ,Wir sind das Volk — Wir sind
keine Rowdys".

Fall der Berliner Mauer; die DDR-Grenziibergéinge
werden geoftnet.

Arnold Vaatz legt einen ersten Arbeitstext fiir eine
sdchsische Verfassung als Entwurf der ,Gruppe der
20“ vor (veroffentlicht am 29.03.).

Erste freie Volkskammerwahl in der DDR mit einer
Wabhlbeteiligung von 93%: Wahlsieger ,Allianz fiir
Deutschland mit 48,15 % (bzw. 40,82 % fiir die CDU);
21,84% fiir die SPD, 16,33 % fiir die PDS, 5,28 % fiir die
Liberalen, 2,91 % fiir das Biindnis 90

In der Gemischten Kommission Baden-Wiirttemberg/
Sachsen wird eine Arbeitsgruppe Landesverfassung
unter der Leitung Steffen Heitmanns gebildet, die un-
ter anderem im Kurort Gohrisch tagt.

Der Runde Tisch im Bezirk Dresden ruft die Arbeits-
gruppe ,Land Sachsen” ins Leben.

Freie Kommunalwahlen in der DDR (u.a. 34,37 % fiir
die CDU, 21,27 % fiir die SPD, 14,59 % fiir die PDS)
Erste Sitzung des bezirksiibergreifenden Koordinie-
rungsausschusses zur Bildung des Landes Sachsen
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Der Runde Tisch im Bezirk Dresden beschliefit in
seiner letzten Sitzung die Bildung eines Séchsischen
Forums, das bezirksiibergreifend die Griindung des
Landes Sachsen vermitteln und befordern soll.

Verfassungsgesetz zur Bildung von Lindern in der
DDR (Landereinfithrungsgesetz)

Das Sichsische Forum tritt erstmals unter dem Vor-
sitz Erich Iltgens zusammen.

Erster Gohrischer Verfassungsentwurf wird in der
Dresdner Presse veroffentlicht.

Der ,Leipziger Hochschullehrerentwurf” wird vorge-
stellt, er diente als Basis fiir die spiteren zwei Verfas-
sungsentwiirfe von Linker Liste/PDS und Biindnis 90/
Griine im Séchsischen Landtag.

Unterzeichnung des Einigungsvertrages

Herstellung der deutschen Einheit; Inkrafttreten des
Einigungsvertrages; Festakt zur Neugriindung des
Landes Sachsen auf der Albrechtsburg Meiflen

Wahlen zum 1. Sachsischen Landtag: CDU 92, SPD
32, PDS 17, Biindnis 90/Griine 10, FDP 9 Sitze von
insgesamt 160

Konstituierende Sitzung des Ersten Sichsischen Land-
tags in der Dreikonigskirche in Dresden: das Land
erhilt seine historische Bezeichnung Freistaat Sach-
sen; ,Gesetz zur Herstellung der Arbeitsfihigkeit des
Sachsischen Landtages und der Séchsischen Landesre-
gierung” (Vorschaltgesetz); Wahl von Kurt Biedenkopf
zum Ministerprasidenten des Freistaates Sachsen.

Arbeitsbeginn der ,Vertretung des Freistaates Sach-
sen beim Bund“ in Bonn

Gemeindeordnung fiir den Freistaat Sachsen tritt in Kraft.

Der Sichsische Landtag verabschiedet die Séchsi-
sche Verfassung mit einer Mehrheit von 132 gegen 15
Stimmen bei vier Enthaltungen.

Verkiindigung der Séchsischen Verfassung im Gesetz-
und Verordnungsblatt

Die Verfassung des Freistaates Sachsen tritt in Kraft.
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Fragen?

Bitte schreiben Sie uns:

Séchsische Landeszentrale fiir politische Bildung
Offentlichkeitsarbeit

Schiitzenhofstrafle 36

01129 Dresden

www.slpb.de

www.infoseiten.slpb.de
www.facebook.com/slpb1

E-Mail: info@slpb.smk.sachsen.de

Bucher bestellen?

Uber unsere Publikationen informiert ein Schriftenver-
zeichnis. Es erscheint halbjéhrlich und kann kostenlos be-
stellt werden bei:

Sachsische Landeszentrale fiir politische Bildung
Bestellung Schriftenverzeichnis

Schiitzenhofstrafle 36, 01129 Dresden

E-Mail: publikationen@slpb.smk.sachsen.de

Oder Sie nutzen unser Online-Bestellsystem:
www.shop.slpb.de

Bucherzentrum besuchen?

In Dresden-Trachau, Schiitzenhofstrafle 36 steht das Bii-
cherzentrum mit Publikationsausgabestelle und Bibliothek
allen Besuchern zur Verfiigung. Die regelmifigen Off-
nungszeiten (Mitte Januar bis Mitte Juni und Mitte Juli bis
Mitte Dezember aufler an Feiertagen) lauten:

Montags: 9:00 — 11:30 Uhr

Dienstags: ~ 9:00 — 11:30 und 13:00 — 16:00 Uhr
Mittwochs: 13:00 — 16:00 Uhr
Donnerstags: 14:00 — 18:00 Uhr






Sachsische Landeszentrale fiir politische Bildung
SchiitzenhofstraBe 36
01129 Dresden

www.slpb.de
E-Mail: info@slpb.smk.sachsen.de

www.shop.slpb.de
E-Mail: publikationen@slpb.smk.sachsen.de

www.infoseiten.slpb.de
www.facebook.com/slpb1

Sachsische Landeszentrale
fiir politische Bildung



	Verfassung des Freistaates Sachsen
	Redaktionelle Hinweise
	Impressum
	Vorwort
	Inhaltsverzeichnis
	VERFASSUNG DES FREISTAATES SACHSEN
	Präambel
	1. Abschnitt: Die Grundlagen des Staates
	Art.	1	Freistaat Sachsen
	Art.	2	Landeshauptstadt, -farben und -wappen
	Art.	3	Grundlagen staatlicher Ordnung
	Art.	4	Wahlen und Volksabstimmung
	Art.	5	Staatsvolk
	Art.	6	Sorben
	Art.	7	Staatsziele: Arbeit, Wohnraum, Bildung 
	Art.	8	Gleichstellung von Frauen und Männern 
	Art.	9	Schutz von Kindern und Jugendlichen 
	Art.	10	Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen
	Art.	11	Kunst, Kultur, Wissenschaft und Sport
	Art.	12	Grenzüber​schreitende regionale Zusammenarbeit
	Art. 13 Pflicht zur Anstrebung der Staatsziele

	2. Abschnitt: Die Grundrechte
	Art.	14	Menschenwürde 
	Art.	15	Handlungsfreiheit 
	Art.	16	Freiheit der Person 
	Art.	17	Rechtsgarantien bei Freiheitsentziehung
	Art. 18 Gleichheit vor dem Gesetz 
	Art.	19	Glaubens-, Gewissens- und Bekenntnisfreiheit 
	Art.	20	Meinungsfreiheit 
	Art.	21	Kunst- und Wissenschafts​freiheit 
	Art.	22	Ehe und Familie 
	Art. 23 Versammlungs​freiheit
	Art.	24	Vereinigungsfreiheit 
	Art.	25	Koalitionsfreiheit
	Art.	26	Mitbestimmung 
	Art.	27	Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis
	Art.	28	Berufsfreiheit, Verbot der Zwangsarbeit 
	Art.	29	Recht auf Bildung 
	Art.	30	Unverletzlichkeit der Wohnung 
	Art.	31	Eigentum, Erbrecht
	Art.	32	Enteignung, Sozialisierung
	Art.	33	Datenschutz
	Art.	34	Recht auf Auskunft über Umweltdaten
	Art.	35	Petitionsrecht 
	Art.	36	Grundrechtsbindung der staatlichen Gewalt 
	Art.	37	Einschränkung von Grundrechten 
	Art.	38	Rechtsschutz

	3. Abschnitt: Der Landtag 
	Art.	39	Der Landtag
	Art.	40	Opposition
	Art.	41	Wahl
	Art.	42	Ansprüche der Abgeordneten
	Art. 43 Mandat der Abgeordneten
	Art.	44	Wahlperiode, Zusammentritt, Einberufung
	Art.	45	Wahlprüfung
	Art.	46	Geschäftsordnung
	Art.	47	Präsident
	Art.	48	Verhandlung, Abstimmung
	Art.	49	Anwesenheit der Regierungs​mitglieder
	Art.	50	Informationspﬂicht der Staatsregierung 
	Art.	51	Fragerecht der Abgeordneten 
	Art.	52	Ausschüsse
	Art.	53	Petitionsausschuß
	Art.	54	Untersuchungsausschüsse
	Art.	55	Indemnität und Immunität
	Art. 56 Zeugnisverweigerungsrecht
	Art.	57	Datenschutz​beauftragter
	Art.	58	Selbstauflösung

	4. Abschnitt: Die Staatsregierung 
	Art.	59	Regierungs­funktionen, Zusammensetzung
	Art.	60	Ministerpräsident
	Art.	61	Amtseid
	Art.	62	Unvereinbarkeiten 
	Art.	63	Befugnisse in der Staatsregierung 
	Art.	64	Aufgaben, Geschäftsordnung 
	Art.	65	Außenvertretung des Staates
	Art. 66 Ernennung und Entlassung der Landesrichter und  Landesbeamten
	Art.	67	Begnadigungsrecht
	Art.	68	Beendigung der Amtszeit
	Art.	69	Konstruktives Mißtrauensvotum

	5. Abschnitt: Die Gesetzgebung
	Art.	70	Gesetzesinitiative 
	Art.	71	Volksinitiative 
	Art.	72	Volksbegehren, Volksentscheid
	Art.	73	Unzulässigkeit von Volksantrag, -begehren und -entscheid 
	Art. 74 Verfassungs​änderung
	Art. 75 Erlaß von Rechtsverordnungen 
	Art.	76	Ausfertigung, Verkündung und Inkrafttreten von Rechtsvorschriften

	6. Abschnitt: Die Rechtsprechung
	Art.	77	Gerichts­organisation 
	Art.	78	Verbot von Aus­nahmegerichten; rechtliches Gehör 
	Art.	79	Richterliche Unabhängigkeit 
	Art.	80	Richteranklage
	Art.	81	Zuständigkeit und Zusammensetzung des Verfassungs­gerichtshofs

	7. Abschnitt: Die Verwaltung
	Art.	82	Träger öffentlicher Verwaltung 
	Art.	83	Verwaltungs­organisation 
	Art.	84	Kommunale Selbstverwaltung
	Art.	85	Übertragung
	Art.	86	Gemeinde­vertretung
	Art.	87	Gemeindesteuern
	Art.	88	Gebietsänderung 
	Art.	89	Aufsicht über Verwaltung 
	Art.	90	Kommunale Verfassungs​beschwerde
	Art.	91	Öffentlicher Dienst, Gleichheit des Zugangs 
	Art.	92	Öffentliche Bedienstete, Amtseid der Beamten 

	8. Abschnitt: Das Finanzwesen
	Art.	93	Haushaltsplan und Haushaltsgesetz 
	Art.	94	Bedeutung und Wirkungen des Haushaltsplans
	Art.	95	Kreditbeschaffung 
	Art.	96	Über- und außerplanmäßige Ausgaben 
	Art. 97 Zustimmung der Regierung bei Aus​gabenerhöhungen oder Einnahme​minderungen 
	Art.	98	Vorläuﬁge Haushaltswirtschaft 
	Art.	99	Rechnungslegung 
	Art.	100	Rechnungshof

	9. Abschnitt: Das Bildungswesen
	Art.	101	Grundsätze der Erziehung und Bildung 
	Art.	102	Schulwesen
	Art.	103	Aufsicht über das Schulwesen 
	Art.	104	Innerschulische Mitbestimmung
	Art.	105	Religionsunterricht 
	Art.	106	Berufsbildung
	Art.	107	Hochschulen 
	Art.	108	Weiterbildung

	10. Abschnitt: Die Kirchen undReligionsgemeinschaften
	Art.	109	Recht der Kirchen und Religionsgemeinschaften
	Art.	110	Kostenerstattungsanspruch
	Art. 111 Lehreinrichtungen
	Art.	112	Staatsleistungen

	11. Abschnitt: Übergangs- und Schlußbestimmungen
	Art.	113	Innerer Notstand 
	Art.	114	Widerstandsrecht
	Art.	115	Bürgerbegriff
	Art.	116	Wiedergutmachung
	Art.	117	Aufarbeitung der Vergangenheit
	Art. 118 Anklage vor dem Verfassungs­gerichtshof gegen Mitglieder des Landtags oder der Staatsregierung 
	Art. 119 Einstellung und Weiter­beschäftigung im öffentlichen Dienst
	Art.	120	Fortgeltung von Landesrecht 
	Art.	121	Sächsische Akademie der Wissenschaften
	Art.	122	Annahme, Verkündung, Inkrafttreten 

	Anhang zu Artikel 109 Absatz 4
	Artikel 136 Weimarer Verfassung
	Artikel 137 Weimarer Verfassung
	Artikel 138 Weimarer Verfassung
	Artikel 139 Weimarer Verfassung
	Artikel 141 Weimarer Verfassung

	Ausfertigung / Verkündung

	Der Weg zur Sächsischen Verfassung
	Die SLpB
	Fragen?
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